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Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 
04.05.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 

 
 

§ 1 
Ergebnis-und Finanzhaushalt 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
 

1. im Ergebnishaushalt auf 

einen Gesamtbetrag der Erträge von 

einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 

ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 

 

155.354.000,00 EUR 

163.628.800,00 EUR 

- 1.372.400,00 EUR 

 

2. im Finanzhaushalt auf 

a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 

einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von 

einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 

b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

 

143.575.800,00 EUR 

154.698.700,00 EUR 

-11.122.900,00 EUR 

24.693.400,00 EUR 

38.603.600,00 EUR 

-13.910.200,00 EUR 

 
festgesetzt. 

 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 

wird festgesetzt auf 

 

13.310.200,00 EUR 

 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 20.956.200,00 EUR 

 
 

§ 4 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000,00 EUR 

  

____________________________ 
*) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
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§ 5 
Hebesätze 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
(Grundsteuer A) auf                              300 v.H. 

b) für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf                              545 v.H. 

2. Gewerbesteuer auf                                445 v.H. 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern aus der Umgemeindung von Teilflächen der Gemeinde Kramerhof in das Hoheitsgebiet der  
Hansestadt Stralsund gemäß Gebietsänderungsvertrag vom 20. November 2019 werden wie folgt festgesetzt: 
 
 
1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen                   
(Grundsteuer A) auf                              300 v.H. 

b) für die Grundstücke                               
(Grundsteuer B) auf                              350 v.H. 

2. Gewerbesteuer auf                                380 v.H. 
 

§ 6 
Stellen gemäß Stellenplan 

 
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 679,259 Vollzeitäquivalente (VzÄ). 

 
§ 7 

Weitere Vorschriften 
 

1. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, Aufwendungen und Auszahlungen, die zunächst noch nicht in Anspruch genommen werden 
sollen, nach § 8, Abs. 4 GemHVO-Doppik mit einem Sperrvermerk zu versehen. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigun-
gen sowie für Stellen, die zunächst nicht besetzt werden sollen. Die Aufhebung der Sperren obliegt dem Oberbürgermeister. 

2. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, im Verlaufe der Haushaltsdurchführung bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen im  
Sinne des § 19 GemHVO-Doppik mit einer Ausgabenbeschränkung zu belegen. Diese Ausgabenbeschränkungen können erforder-
lich sein, um eine möglichst gleichmäßige Ausgabenverteilung über das gesamte Jahr zur Vermeidung von Kassenkrediten zu errei-
chen bzw. die Aufnahme von Kassenkrediten möglichst gering zu halten. Des Weiteren können diese erforderlich sein, um die  
Zielstellungen der Haushaltskonsolidierung jahresbezogen erfüllen zu können. Die Aufhebung der Ausgabenbeschränkung obliegt 
dem Oberbürgermeister. 

3. Die Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplans gem. Pkt. 1.2 sowie die Bewirtschaftungsregelungen je Teilhaus-
halt werden für verbindlich erklärt. 

 
Nachrichtliche Angaben: 
 
1. Zum Ergebnishaushalt 

 
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 25.533.500,00 EUR 

 
2. Zum Finanzhaushalt 

 
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 
des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 

 
621.080,00 EUR 

 
3. Zum Eigenkapital 

 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
beträgt voraussichtlich 

 
367.140.000,00 EUR 

 
 

 

 

Stralsund, 25.07.2023 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 
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Hinweis: 
 
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisie-
rung M-V zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 24.07.2023 wie folgt bekanntgegeben worden: 
 
1. Die Genehmigung gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V des in § 2 der Haushaltssatzung für 2023 festgesetzten Gesamtbetrags der vorge-
sehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 13.310.200,00 
EUR wird teilweise in Höhe von 12.724.200,00 EUR genehmigt. 
 
2. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen in Höhe von 20.956.200,00 EUR teilweise in Höhe von 13.660.000,00 EUR genehmigt. 
 
3. Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für 2023 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe 
von 20.000.000,00 EUR versagt. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben Werktage zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten im Kämmereiamt, Heilgeiststr. 63, Zimmer 101 öffentlich aus. 
 
 
 

 

 

Stralsund, 25.07.2023 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 

 
 

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Altstadtinsel 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 
04.05.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 

 
§ 1 

Ergebnis-und Finanzhaushalt 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt auf 

einen Gesamtbetrag der Erträge von 

einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 

ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 

 

22.457.501,00 EUR 

22.457.501,00 EUR 

0,00 EUR 

 

2. im Finanzhaushalt auf 

a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 

einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von 

einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 

b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

 

20.280.249,00 EUR 

19.620.200,00 EUR 

660.049,00 EUR  

23.573.374,00 EUR 

18.677.700,00 EUR 

4.895.674,00 EUR 

festgesetzt. 
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§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 

wird festgesetzt auf 

 

0,00 EUR 

 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 19.758.804,00 EUR 

 
 

§ 4 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 EUR 

  

 
§ 5 

Bewirtschaftungsregelungen 
 

 
Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen und Mehraus-

zahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine 

Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist. Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauf-

wendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist 

möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist. 

 
  
Nachrichtliche Angaben: 
 

 
1. Zum Ergebnishaushalt 

 
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR 

 
2. Zum Finanzhaushalt 

 
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 
des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 

 
- EUR 

 
3. Zum Eigenkapital 

 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
beträgt voraussichtlich 

 
- EUR 

 
 
 

 

 

Stralsund, 25.07.2023 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 

 
 
____________________________ 
*) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
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Hinweis: 
 
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisie-
rung M-V zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 24.07.2023 wie folgt bekanntgegeben worden: 
 
Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen  
Sondervermögens „Altstadtinsel“ für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 19.758.804,00 
EUR teilweise in Höhe von 18.628.804,00 EUR genehmigt. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben Werktage zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten im Kämmereiamt, Heilgeiststr. 63, Zimmer 101 öffentlich aus. 
 
 
 

 

 

Stralsund, 25.07.2023 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 

 
 

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Grünhufe 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 
04.05.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 

 
 

§ 1 
Ergebnis-und Finanzhaushalt 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt auf 

einen Gesamtbetrag der Erträge von 

einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 

ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 

 

15.200,00 EUR 

15.200,00 EUR 

0,00 EUR 

 

2. im Finanzhaushalt auf 

a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 

einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von 

einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 

b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

 

15.200,00 EUR 

21.800,00 EUR 

-6.600,00 EUR  

-72.600,00 EUR 

0,00 EUR 

-72.600,00 EUR 

festgesetzt. 
 

 
____________________________ 
*) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
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§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 

wird festgesetzt auf 

 

0,00 EUR 

 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR 

 
 

§ 4 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 EUR 

  

 
 

§ 5 
Bewirtschaftungsregelungen 

 
Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig 

erklärt. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige 

Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist. 

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Eröffnung neuer 

Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung

gewährleistet ist. 

 
  
Nachrichtliche Angaben: 
 
1. Zum Ergebnishaushalt 

 
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR 

 
2. Zum Finanzhaushalt 

 
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 
des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 

 
    - EUR 

 
3. Zum Eigenkapital 

 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
beträgt voraussichtlich 

 
- EUR 

 
 
 

 

 

Stralsund, 25.07.2023 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 
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Hinweis: 
 
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung am 24.07.2023 angezeigt 
worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.   
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben Werktage zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten im Kämmereiamt, Heilgeiststr. 63, Zimmer 101 öffentlich aus. 
 
 
 

 

 

Stralsund, 25.07.2023 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 

 
 

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Knieper West 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 
04.05.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 

 
 

§ 1 
Ergebnis-und Finanzhaushalt 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt auf 

einen Gesamtbetrag der Erträge von 

einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 

ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 

 

1.757.100,00 EUR 

1.757.100,00 EUR 

0,00 EUR 

 

2.  im Finanzhaushalt auf 

a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 

einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von 

einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 

b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

 

-1.245.586,00 EUR 

1.756.900,00 EUR 

-3.002.486,00 EUR  

5.343.736,00 EUR 

1.526.000,00 EUR 

3.817.736,00 EUR 

festgesetzt. 
 

 
 
 
 
 

____________________________ 
*) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
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§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 

wird festgesetzt auf 

 

0,00 EUR 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 3.195.000,00 EUR 

 
 

§ 4 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 EUR 

  

 
§ 5 

Bewirtschaftungsregelungen 
 
 

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig 

erklärt. Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen und 

Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, 

solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist. Mehrerträge und Mehreinzahlungen 

dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines 

Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist. 

 
  
Nachrichtliche Angaben: 
 

 
 

1. Zum Ergebnishaushalt 
 
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR 

 
2. Zum Finanzhaushalt 

 
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 
des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 

 
- EUR 

 
3. Zum Eigenkapital 

 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
beträgt voraussichtlich 

 
- EUR 

 
 
 

 

 

Stralsund, 25.07.2023 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 
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Hinweis: 
 
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisie-
rung M-V zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 24.07.2023 wie folgt bekanntgegeben worden: 
 
Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Son-
dervermögens „Knieper West“ für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.195.000,00 EUR 
teilweise in Höhe von 2.095.000,00 EUR genehmigt. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben Werktage zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten im Kämmereiamt, Heilgeiststr. 63, Zimmer 101 öffentlich aus. 
 
 
 
 

 

 

Stralsund, 25.07.2023 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 

 
 
Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Kleiner Wiesenweg 

für das Haushaltsjahr 2023 
 

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 
04.05.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 

 
 

§ 1 
Ergebnis-und Finanzhaushalt 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt auf 

einen Gesamtbetrag der Erträge von 

einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 

ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 

 

1.480.500,00 EUR 

1.480.500,00 EUR 

0,00 EUR 

 

2.  im Finanzhaushalt auf 

a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 

einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von 

einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 

b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

 

1.524.997,00 EUR 

1.480.500,00 EUR 

44.497,00 EUR  

3,00 EUR 

1.250.000,00 EUR 

-1.249.997,00 EUR 

festgesetzt. 
___________________________ 
*) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
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§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 

wird festgesetzt auf 

 

0,00 EUR 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 370.000,00 EUR 

 
 

§ 4 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 EUR 

  

 
§ 5 

Bewirtschaftungsregelungen 
 

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig 

erklärt. Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen und 

Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, 

solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist. Mehrerträge und Mehreinzahlungen 

dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines 

Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist. 

 
  
Nachrichtliche Angaben: 
 

 
1. Zum Ergebnishaushalt 

 
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR 

 
2. Zum Finanzhaushalt 

 
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 
des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 

 
- EUR 

 
3. Zum Eigenkapital 

 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
beträgt voraussichtlich 

 
- EUR 

 
 

 

 

Stralsund, 25.07.2023 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 
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Hinweis: 
 
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisie-
rung M-V zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 24.07.2023 wie folgt bekanntgegeben worden: 
 
Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen  
Sondervermögens „Kleiner Wiesenweg“ für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 370.000,00 
EUR vollständig genehmigt. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben Werktage zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten im Kämmereiamt, Heilgeiststr. 63, Zimmer 101 öffentlich aus. 
 
 
 
 

 

 

Stralsund, 25.07.2023 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 

 
 

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Tribseer Vorstadt 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 
04.05.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 

 
§ 1 

Ergebnis-und Finanzhaushalt 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt auf 

einen Gesamtbetrag der Erträge von 

einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 

ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 

 

3.717.000,00 EUR 

3.717.000,00 EUR 

0,00 EUR 

 

2.  im Finanzhaushalt auf 

a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 

einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von 

einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 

b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 

 

4.534.000,00 EUR 

2.665.500,00 EUR 

1.868.500,00 EUR  

827.550,00 EUR 

2.315.500,00 EUR 

-1.487.950,00 EUR 

festgesetzt. 
____________________________ 
*) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
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§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 

wird festgesetzt auf 

 

0,00 EUR 

 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.124.000,00 EUR 

 
 

§ 4 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 EUR 

  

 
§ 5 

Bewirtschaftungsregelungen 
 

 
Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen und Mehraus-

zahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine 

Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist. Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauf-

wendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist  

möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist. 

 
  
Nachrichtliche Angaben: 
 

 
1. Zum Ergebnishaushalt 

 
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR 

 
2. Zum Finanzhaushalt 

 
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 
des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 

 
- EUR 

 
3. Zum Eigenkapital 

 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
beträgt voraussichtlich 

 
- EUR 

 
 

 

 

Stralsund, 25.07.2023 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 
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Hinweis: 
 
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisie-
rung M-V zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 24.07.2023 wie folgt bekanntgegeben worden: 
 
Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen  
Sondervermögens „Tribseer Vorstadt“ für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.124.000,00 
EUR vollständig genehmigt. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben Werktage zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten im Kämmereiamt, Heilgeiststr. 63, Zimmer 101 öffentlich aus. 
 
 
 
 

 

 

Stralsund, 25.07.2023 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 

 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Feststellung des geprüften Jahresabschlusses der Hansestadt Stralsund zum 31.12.2018  
und Entlastung des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2018 

 
Gemäß § 60 Abs. 6 KV M-V wird der Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 13.07.2023 zur Feststellung des  
geprüften Jahresabschlusses 2018 und über die Entlastung des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2018 für die Hansestadt 
Stralsund mit folgendem Wortlaut öffentlich bekannt gemacht: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 

A. Feststellung des Jahresabschlusses 
1. gemäß § 60 Absatz 5 Satz 1 KV M-V den geprüften Jahresabschluss 2018 der Hansestadt Stralsund mit einem ausgewiese-

nen Eigenkapital von 331.164.557,22 EUR bei einer Bilanzsumme von 666.569.497,19 EUR und einem Jahresergebnis von 
+ 6.045.822,73 EUR festzustellen. 

2. den Überschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von insgesamt + 6.694.376,18 EUR gemäß § 44 Absatz 4 GemHVO- Doppik 
auf neue Rechnung vorzutragen. 

 
B. Entlastung des Oberbürgermeisters 

Dem Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund, Herrn Dr.- Ing. Alexander Badrow, wird gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 KV 
M-V für das Haushaltsjahr 2018 die Entlastung erteilt. 

 
Der Jahresabschluss, der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses und des Rechnungsprüfungsamtes liegen 
zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben Werktage zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Kämmereiamt, 
Heilgeiststraße 63, Zimmer 101 öffentlich aus. 
 
 
 

 

 

Stralsund, 25.07.2023 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 
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Gebührenordnung der Hansestadt Stralsund für das Ausstellen von Parkausweisen für Bewohner  
städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraummangel (Bewohnerparkgebührenordnung) 

 
 
Aufgrund des § 6a Abs. 5a Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Abs. 32 des Gesetzes vom 20.12.2022 (BGBl. I S. 2752), in Verbindung mit § 1 der Landesverordnung zur 
Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von Gebührenordnungen für das Ausstellen von Parkausweisen für Bewohner städtischer 
Quartiere mit erheblichem Parkraummangel vom 29.09.2022 (GVOBl. M-V, S. 536) wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft 
vom 15.06.2023 folgende Bewohnerparkgebührenordnung erlassen:  
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Die Gebührenordnung regelt die Erhebung von Gebühren für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen in den städtischen Quartie-
ren der Hansestadt Stralsund, die als Bewohnerparkgebiete nach § 45 Abs. 1b. Nr. 2a der Straßenverkehrsordnung (StVO) ausgewiesen 
und gekennzeichnet sind, sowie in den städtisch bewirtschafteten Flächen in der Altstadt, Frankendamm und Frankenwall.  
Umfang und Form dieser Gebiete werden ggf. bedarfsbezogen angepasst. Die Anlage mit Darstellung der Zonen ist Bestandteil der 
Bewohnerparkgebührenordnung. 

§ 2 
Voraussetzungen für die Erteilung 

Bewohner im Sinne dieser Gebührenordnung sind die Personen, die im Bewohnerparkbereich tatsächlich wohnen und dort amtlich mit 
Hauptwohnsitz gemeldet sind. Zusätzlich darf der Bewohner nicht über einen privaten Stellplatz im Geltungsbereich der Gebührenord-
nung verfügen. Jedem berechtigten Bewohner wird nur ein Bewohnerparkausweis im jeweiligen Geltungszeitraum erteilt. Der Ausweis 
gilt in der Regel für ein Kraftfahrzeug, welches auf den Bewohner zugelassen oder von diesem dauerhaft genutzt wird.  
  

§ 3 
Gebührenschuldner 

 
Zur Zahlung der Gebühr ist die Person verpflichtet,  
 

a) die den Antrag gestellt hat;  
b) welche die Gebührenschuld durch eine gegenüber der Stadt abgegebene schriftliche  

oder elektronische Erklärung übernommen hat;  
c)    welche für die Gebührenschuld anderer haftet. 

 
§ 4 

Gebührenzeitraum 

(1) Die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises kann entweder für den Zeitraum eines Jahres oder für den Zeitraum von sechs  
Monaten beantragt werden.  
 
(2) Der Zeitraum beginnt mit der Ausstellung des Bewohnerparkausweises. Ein neuer Bewohnerparkausweis kann frühestens einen 
Monat vor Ablauf des bisherigen Ausweises beantragt werden.  
 

§ 5 
Gebührenhöhe 

(1) Die Höhe der Gebühr für die Erteilung des Bewohnerparkausweises für ein Jahr beträgt online 105 Euro und bei der Behörde vor Ort 
108 Euro sowie für sechs Monate online 72 Euro und bei der Behörde vor Ort 74 Euro.  

 
(2) Für Änderungen des Bewohnerparkausweises sowie die Ersatzausstellung aufgrund von Verlust wird eine Gebühr in Höhe von 10 
Euro erhoben. Änderungen in Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere der Umzug in ein anderes Bewohnerparkgebiet oder ein  
Fahrzeugwechsel. Die Gültigkeitsdauer des Bewohnerparkausweises wird durch eine der vorgenannten Änderungen nicht berührt. 
 
(3) Bei vorzeitiger Rückgabe des Bewohnerparkausweises erfolgt grundsätzlich keine Erstattung der Gebühr.  
 

§ 6 
Entstehung und Fälligkeit 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Erteilung des Bewohnerparkausweises.  
 

(2) Die Gebühr wird mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides oder der Aushändigung des Bewohnerparkausweises an den  
Gebührenschuldner zur Zahlung fällig.  
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§ 7 
Inkrafttreten 

Die Bewohnerparkgebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Stralsund, 13. Juli 2023 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister  

 
 

Anlage 1 Abgrenzung der Bewohnerparkzonen A1 und A2 

 
 



   Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 5 

 
 
 

 
 
 

Seite 17 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Bewohnerparkgebührenordnung der Hansestadt Stralsund wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
Hinweis nach § 5 Abs. 5 Satz 1 KV M-V: 
 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) oder der aufgrund dieser erlassenen Durchführungsbestimmungen zur KV M-V 
kann nach Ablauf eines Jahres seit öffentlicher Bekanntmachung dieser Rechtsverordnung nicht mehr geltend gemacht werden, wenn 
nicht der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus welcher sich der 
Verstoß ergibt, gegenüber der Hansestadt Stralsund geltend gemacht wird. Abweichend hiervon kann eine Verletzung von Anzeige-, 
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften stets geltend gemacht werden. 
 
 
Stralsund, 13. Juli 2023 
 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister  

 
 
 

 
Entgeltordnung 

der Stadtbibliothek der Hansestadt Stralsund 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
§ 1  Entgeltliche Leistungen 
 
§ 2 Benutzungsentgelte 
 
§ 3 Fernleihe  
 
§ 4 Säumnisentgelte 
 
§ 5 Bearbeitungsentgelte 
 
§ 6 Sonstige Entgelte 
 
§ 7 Wirksamwerden 
 
Entgeltordnung der Stadtbibliothek der Hansestadt Stralsund 
 
Auf der Grundlage von § 2 Abs. 1 und 2, § 22 Abs. 3 Nr. 11 und § 44 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 23.07.2019 (GVOBl. M-V S. 467) und § 1 Abs. 1 und 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) vom 12.04.2005 (GVOBl. M-V 
146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13.07.2021 (GVOBl. M-V S. 1162) hat die Bürgerschaft der Hansestadt 
Stralsund in ihrer Sitzung am 13. Juli 2023 folgende Entgeltordnung für die Stadtbibliothek der Hansestadt Stralsund festgesetzt: 
 
§ 1 Entgeltliche Leistungen 
 
Die Ausleihe von Medien sowie die Onleihe sind gemäß § 1 Abs. 3 der Benutzungsbedingungen der Stadtbibliothek der Hansestadt 
Stralsund entgeltpflichtig. Die Höhe der Entgelte für diese sowie alle weiteren entgeltlichen Leistungen sowie personenbezogene  
Ermäßigungen und Befreiungen richten sich nach dieser Entgeltordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 5 

 
 
 

 
 
 

Seite 18 

§ 2 Benutzungsentgelte 
 
(1) Entgelt für         

 
Jahreskarte  
 

15,00 € 

Jahreskarte ermäßigt                   
   
(Strelapass-InhaberInnen; 
Studierende, Auszubildende,  
SchülerInnen, Freiwilligendienstleistende bis zum  
vollendeten 25. Lebensjahr) 
 

7,50 € 

Familienkarte, Juristische Personen  
 

21,00 €   

Mitglieder Förderverein Stadtbibliothek Stralsund e.V.  
   
 

entgeltfrei 

InhaberInnen der EhrenamtsKarte MV   
 

entgeltfrei 

Minderjährige    
 

entgeltfrei 

NeubürgerInnen  entgeltfrei, 
befristet für 3 Monate 

 
Soweit keine Jahreskarte erworben wurde, zahlen  
Erwachsene für die Ausleihe eine Tageskarte mit einem  
Entgelt in Höhe von 

 
 
 

2,00 € (Tageskarte) 
 
Strelapass-InhaberInnen; 
Studierende, Auszubildende,  
SchülerInnen, Freiwilligendienstleistende bis zum  
vollendeten 25. Lebensjahr zahlen   

 
 
 
 

1,00 € (Tageskarte) 
 
                        

(2) Für die im gleichen Haushalt lebenden Personen und Familien besteht die Möglichkeit, eine Familienkarte mit bis zu fünf personen-
bezogenen Ausweisen auszustellen.  

 
(3) Die Benutzungsentgelte werden bei Vertragsschluss (Anmeldung) sofort fällig.  
 
(4) Die Benutzungsentgelte sind unabhängig vom Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme. Eine vollständige oder teilweise  

Rückerstattung ist ausgeschlossen.  
 

§ 3 Fernleihe  
 
Die Bestellung im Wege der Fernleihe setzt einen gültigen Bibliotheksausweis (Jahres- bzw. Tageskarte) voraus. Je bestelltem Medium 
wird mit Auslösung der Bestellung eine Fernleihpauschale in folgender Höhe fällig: 
 

Erwachsene 
 

2,00 € 
 

Strelapass-InhaberInnen; 
Studierende, Auszubildende,  
SchülerInnen, Freiwilligendienstleistende bis zum  
vollendeten 25. Lebensjahr 

 
 
 

1,00 € 
 
zzgl. Portoauslagen für die Benachrichtigung 

 

          
§ 4 Säumnisentgelte 
 
(1) Bei Überschreitung der Leihfrist beträgt das Säumnisentgelt unabhängig von einer schriftlichen Mahnung pro Öffnungstag pro  

Medium 0,60 €. Minderjährige zahlen 50 % des Säumnisentgeltes. Säumnisentgelte werden bis zu einem Höchstbetrag von 18,00 € 
pro Medium, bei Minderjährigen bis zur Hälfte, zzgl. der vollständigen Portoauslagen berechnet.  

 
(2) Die Säumnisentgelte werden ab dem ersten Öffnungstag nach Ablauf der Leihfrist fällig. 

 
(3) Bei einer Überschreitung der Leihfrist von mehr als 30 Öffnungstagen wird mit Ablauf dieser der Wiederbeschaffungswert der  

jeweiligen noch nicht zurückgegebenen Medien in Rechnung gestellt.  
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(4) Die Zahlung des zu entrichtenden Säumnisentgelts steht neben dem zu zahlenden Wiederbeschaffungswert nach § 4 Abs. 3 dieser 
Entgeltordnung. 

 
§ 5 Bearbeitungsentgelte 
 

Beschädigung oder Verlust 3,00 € pro Medium, zzgl. 
Wiederbeschaffungswert 

 
Ersatzausausweis 

 
3,00 € 

 
Adressermittlung 

 
6,00 € 

 
Wiederbeschaffung verlorener Schlüssel zu den  
Schließfächern 

 
 

65,00 € 
 
Minderjährige zahlen 50 % der festgelegten Bearbeitungsentgelte, außer bei  
Wiederbeschaffung verlorener Schlüssel zu den Schließfächern. 

         
§ 6 Sonstige Entgelte 
 

Ausdruck 
schwarz/weiß 
farbig 
 

je DIN A4 Seite  
0,10 € 
0,50 € 

Fotokopien 
 

je DIN A4 Seite 0,10 € 

Fotokopien 
 

je DIN A3 Seite   0,15 € 

 
§ 7 Wirksamwerden 
 
Die Entgeltordnung der Stadtbibliothek Stralsund wird am 01.11.2023 wirksam. Gleichzeitig wird die Entgeltordnung vom 22.04.2021, 
veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 8 vom 13.06.2021, unwirksam. 
 
Stralsund, 17. Juli 2023 
 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister  

 
 
 

Satzung der Musikschule der Hansestadt Stralsund 2023 
(Musikschulsatzung 2023) 

 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
§ 1 Allgemeines 
 
§ 2 Aufgaben und Aufbau  
 
§ 3 Teilnehmende und Gebühren 
 
§ 4 Schuljahr 
 
§ 5 Aufnahme und Unterricht 
 
§ 6 Leistungen 
 
§ 7 Instrumente 
 
§ 8 Leitung und Lehrkräfte 
 
§ 9 Gesundheitsbestimmungen 
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§ 10 Aufsicht und Haftung 
 
§ 11 Inkrafttreten 
 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.07.2011 und der §§ 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.04.2005 wird nach  
Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund am  13.07.2023 folgende Satzung erlassen: 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die Musikschule ist eine von der Hansestadt Stralsund getragene, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige öffentliche  

Einrichtung. 
(2) Der Unterrichtsbeginn begründet ein öffentlich-rechtliches Nutzungsverhältnis. 
 
§ 2 Aufgaben und Aufbau  
 
(1) Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musischen Ausbildung. 
(2) Aufgabe der Musikschule ist es, Kinder, Jugendliche und Erwachsene an Musik und Tanz heranzuführen, Begabungen frühzeitig zu 

erkennen und zu fördern sowie ggf. auf ein Berufsstudium vorzubereiten. 
(3) Die Musikschule richtet sich in Angebot, Struktur und Inhalten nach Strukturplan und Lehrplanwerk des Verbandes deutscher  

Musikschulen e. V. (VdM) in der jeweils gültigen Fassung. 
(4) Dazu gehören: 

- Angebote der Grundstufe (Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Tänzerische Früherziehung,  
Orientierungsstufe, Klassenmusizieren, Angebote für Menschen mit Behinderungen) 

- Unter-, Mittel- und Oberstufe (Instrumental-, Gesangs- und Tanzunterricht in unterschiedlichen Unterrichtsformen) 
- Ensemble- und Ergänzungsfächer (Chöre, Orchester, Kammermusik, Ensembles, Bands, Musiktheorie) 
- Angebote zur studienvorbereitenden Ausbildung 
- weitere Angebote wie u. a. Vorspiele, Konzerte, öffentliche Veranstaltungen, Wettbewerbe und Projekte. 

 
§ 3 Teilnehmende und Gebühren 
 
(1) Am Unterricht können Kinder, Jugendliche und Erwachsene teilnehmen. 
(2) Die Teilnahme am Unterricht der Musikschule richtet sich nach dieser Musikschulsatzung. 
(3) Für die Teilnahme am Unterricht sind Gebühren zu entrichten. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Gebührensatzung für 

die Musikschule der Hansestadt Stralsund in der jeweils gültigen Fassung. 
 
§ 4 Schuljahr 
 
(1) Das Schuljahr der Musikschule beginnt am 01. August und endet am 31. Juli des Folgejahres. 
(2) An der Musikschule gilt die Ferienordnung der allgemeinbildenden Schulen. 
 
§ 5 Aufnahme und Unterricht 
 
(1) Anmeldung und Abmeldung sind schriftlich an die Schulleitung der Musikschule zu richten. Bei minderjährigen Schülerinnen und 

Schülern ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertretung erforderlich. 
(2) Anmeldungen zum Unterricht sind jederzeit möglich. Die Aufnahme des Unterrichts ist nur möglich, wenn die Voraussetzungen 

seitens der Musikschule gegeben sind. 
(3) Für die Aufnahme des Unterrichts sind die fachliche Eignung, der Ausbildungsgang an der Musikschule und das Anmeldedatum 

sowie der Wohnort entscheidend.  
(4) Der erste Monat nach Unterrichtsaufnahme gilt als Probezeit. Musikschule und Nutzer/innen entscheiden mit nachvollziehbaren 

fachspezifischen und sozialen Kriterien über die Fortsetzung des Unterrichts.  
(5) Abmeldungen sind nur zum Ende eines Schulhalbjahres (31.01. oder 31.07.) möglich. Abmeldungen müssen spätestens zwei  

Monate vor Ende eines Schulhalbjahres schriftlich in der Musikschule eingegangen sein. Über begründete Abweichungen von der 
Kündigungsfrist (z. B. Wegzug, Krankheit) entscheidet die Schulleitung. 

(6) Der Unterricht findet in schuleigenen Räumen oder in geeigneten Räumen Dritter (z. B. Kindergärten, Schulen) statt. 
(7) Schülerinnen und Schüler der Musikschule sind zu regelmäßiger Teilnahme am Unterricht verpflichtet. Mehrmaliges unentschuldig-

tes Fehlen kann zum Ausschluss vom Unterricht führen, über den die Musikschulleitung entscheidet. 
(8) Öffentliches Auftreten und Anmeldungen zu Wettbewerben bedürfen der Zustimmung von Lehrkraft und Schulleitung. 
(9) Alle Schülerinnen und Schüler im Fachunterricht sind zur Teilnahme an Ergänzungsfächern verpflichtet. Schülerinnen und Schüler 

im Einzelunterricht der Gruppe S nehmen an Veranstaltungen und Vorspielen teil. 
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§ 6 Leistungen 
 
(1) Zum Schuljahresende kann den Schülerinnen und Schülern die Teilnahme und der Leistungsstand im Fachunterricht bestätigt  

werden. 
(2) Die Aufnahme in eine Ausbildungsstufe setzt die Vorbildung entsprechend dem Lehrplanwerk des VdM und eine Teilnahme an 

Abschlussvorspielen voraus. Näheres regelt die Prüfungsordnung der jeweiligen Fachgruppe. 
(3) In begründeten Fällen und bei Minderjährigen nach Rücksprache mit den Eltern ist ein Ausschluss vom Musikschulunterricht  

möglich, wenn normale Fortschritte durch mangelnden Fleiß oder andere Gründe nicht erzielt werden. Das Lehrplanwerk des VdM 
gilt hier als Maßstab der individuellen Entwicklung. Auf die persönliche und soziale Situation der Schülerinnen und Schüler wird 
Rücksicht genommen. 

 
§ 7 Instrumente 
 
(1) Bei Unterrichtsbeginn muss ein Musikinstrument vorhanden sein. 
(2) Im Rahmen des Musikschulbestandes können Instrumente für den Musikschulunterricht überlassen werden. 
(3) Näheres regelt die Überlassungsvereinbarung. 
(4) Die Höhe der Überlassungsgebühren richtet sich nach der Gebührensatzung für die Musikschule der Hansestadt Stralsund in der 

jeweils gültigen Fassung. 
 
§ 8 Leitung und Lehrkräfte 
 
(1) Die Musikschule steht gemäß Verordnung zur staatlichen Anerkennung von Musik- und Jugendkunstschulen sowie der Richtlinien 

für die Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen e. V. in der jeweils gültigen Fassung unter der Leitung einer fest  
angestellten Person, die über einen pädagogischen Hochschulabschluss im Fach Musik verfügt sowie Verwaltungs- und Kulturma-
nagementfähigkeiten nachweisen kann. 

(2) Der Leitung obliegt die Vertretung der Musikschule unbeschadet der Regelungen der Kommunalverfassung. 
(3) Die Schulleitung hat die organisatorische und pädagogische Leitung der Musikschule inne.  
(4) An der Musikschule unterrichten beschäftigte Lehrkräfte und Honorarkräfte, die in der Regel über einen Hochschulabschluss im 

Fach Musik verfügen. 
(5) Die Lehrkräfte werden von der Schulleitung regelmäßig zu Konferenzen eingeladen. 
 
§ 9 Gesundheitsbestimmungen 
 
Es sind die Gesundheitsbestimmungen für allgemeinbildende Schulen anzuwenden. 
 
§ 10 Aufsicht und Haftung 
 
(1) Eine Aufsicht besteht nur während des Unterrichts der Musikschule. 
(2) Bei Unfällen, bei Verlust oder Beschädigung von Instrumenten und zum Schulgebrauch bestimmten Sachen leistet die Musikschule 

den Schülerinnen und Schülern oder ihren gesetzlichen Vertretungen im Rahmen des beim Versicherungsverband für Gemeinden 
und Gemeindeverbänden bestehenden Versicherungsschutzes Ersatz. 

(3) Eine weiter gehende Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden irgendwelcher Art besteht seitens der Musikschule 
nicht. 

 
§ 11 Inkrafttreten 
 
(1) Die Musikschulsatzung tritt am 15.08.2023 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten die Musikschulordnung und die Musikschulsatzung vom 13.06.1996 außer Kraft. 
 
 
Stralsund, den 17. Juli 2023 
 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister  
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Gebührensatzung 
für die Musikschule der Hansestadt Stralsund 2023 

(Musikschulgebührensatzung 2023) 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
 
§  1 Allgemeines  
 
§  2 Unterrichtsangebote und Gebührensätze 
 
§  3 Ermäßigungen 
 
§  4 Fälligkeit und Zahlungsweise 
 
§  5 Überlassung von Instrumenten 
 
§  6 Erstattungen 
 
§  7 Inkrafttreten 
 
 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.07.2011 und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.04.2005 wird nach 
Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund am 13.07.2023 folgende Satzung erlassen: 
  
                    
§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die Teilnahme am Unterricht der Musikschule der Hansestadt Stralsund ist nach § 3 Abs. 3 der Musikschulsatzung  
vom 15.08.2023 gebührenpflichtig.  
     
(2) Für den Unterricht an der Musikschule der Hansestadt Stralsund sind Gebühren nach § 2 dieser Satzung zu zahlen. 
 
(3) Gebührenpflichtig ist, wer mit der Musikschule deren Leistungen für sich selbst oder zugunsten von Dritten (z. B. als gesetzliche 
Vertretung Minderjähriger) vereinbart. 
 
(4) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Monats, in dem die Aufnahme in die Musikschule erfolgt und endet mit dem 
Ablauf des Monats, in dem das Ausscheiden wirksam wird. 
 
(5) Die Änderung der Unterrichtsform ist zum Monatsbeginn möglich und zieht die Änderung der Gebühr zum gleichen Termin nach sich.  
 
(6) Das Fernbleiben vom Unterricht befreit nicht von der Zahlungsverpflichtung. 
 
(7) Die in § 2 genannten Gebühren berücksichtigen die Ferien allgemeinbildender Schulen, in denen nach § 4 Abs. 2 der Musikschulsat-
zung kein Unterricht stattfindet. 
 
(8) Schülerinnen und Schüler der Gruppe S nach § 2 dieser Satzung haben mit Vollendung des 18. Lebensjahres Ausbildungsnachweise 
einmal pro Schuljahr, Studiennachweise einmal pro Schulhalbjahr, bzw. bei Unterrichtsaufnahme in der Musikschule einzureichen. 
 
 
§ 2 Unterrichtsangebote und Gebührensätze 
 
(1) Begriffsbestimmungen: 
 
Unterrichtsstunde   Unterrichtszeit von 45 Minuten 
Gruppe S  Schülerinnen, Schüler, Auszubildende, Studierende, Freiwilligendienstleistende  
Gruppe E       Erwachsene, die nicht unter die Gruppe S fallen  
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(2) Unterrichtsangebote und Gebührensätze: 
 

Fachbe-
reich 

Fächer Unterrichtsform Unterrichts-
zeit pro  
Woche 

Gruppe S Gruppe E 

Pro 
Jahr 

Pro 
Monat 

Pro 
Jahr 

Pro 
Monat 

Elementar-
unterricht 

Musikalische oder 
Tänzerische Früher-
ziehung 

Klassenunterricht mit bis 
zu 15 Schüler/innen 

45 Minuten 130,00 € 13,00 €   

Musikalische Grund-
ausbildung, Musikali-
sche Grundausbildung 
für Menschen mit 
Behinderungen 
Schnupperkurs Gruppenunterricht mit 

bis zu 4 Schüler/innen  
45 Minuten 260,00 € 26,00 €   

Klassenmusizieren Klassenunterricht 60-90 Minu-
ten 

190,00 € 19,00 €   

Fachunter-
richt 

Instrumental- und 
Gesangsfächer 

Einzelunterricht 30 Minuten 450,00 € 45,00 € 600,00 € 60,00 € 

45 Minuten 650,00 € 65,00 € 850,00 € 85,00 € 

Flexibler Unterricht mit 
2-4 Schüler/innen im 
Einzel- oder Gruppenun-
terricht 

60 Minuten 470,00 € 47,00 € 560,00 € 56,00 € 

Gruppenunterricht mit  
2 Schüler/innen 

45 Minuten 390,00 € 39,00 € 480,00 € 48,00 € 

Gruppenunterricht mit  
3-4 Schüler/innen 

45 Minuten 280,00 € 28,00 € 340,00 € 34,00 € 

Keyboardunterricht Gruppenunterricht mit 
bis zu 7 Schüler/innen  

45 Minuten 570,00 € 57,00 € 600,00 € 60,00 € 

Ballett und Tanz Klassenunterricht mit bis 
zu 16 Schüler/innen  

45 - 60  
Minuten 

260,00 € 26,00 € 330,00 € 33,00 € 

Ballett und Tanz Klassenunterricht mit bis 
zu 16 Schüler/innen  

75 - 90 
 Minuten 

330,00 € 33,00 € 420,00 € 42,00 € 

Ensemble- 
und Ergän-
zungsunter-
richt 

Orchester, Chöre, 
Kammermusik, Ge-
meinschaftsmusizieren 
und Musiklehre 

Gruppen- und Klassen-
unterricht 

45 - 90  
Minuten 

100,00 € 
 

10,00 € 110,00 € 
 

11,00 € 

Für Schülerinnen und Schüler mit Fach-
unterricht gebührenfrei 

Fachbe-
reich 

Fach Unterrichtsform Unterrichtszeit,  
einmalig 

Gebühr, einmalig 

Arbeit im 
Tonstudio 

Bandbetreuung Gruppenstärke nach Möglichkeit 
der Musikschule 

45 Minuten 48,00 € 

 
 
§ 3 Ermäßigungen 
 
(1) Ermäßigungen werden nur für die Gruppe S gewährt. 
 
(2) Sind von einem Gebührenpflichtigen für mehrere Familienmitglieder, die einem Haushalt angehören, Gebühren nach § 2 zu entrich-
ten, ermäßigen sich die Unterrichtsgebühren: 
- für das zweite Kind um 25 % im Hauptfach, 
- für jedes weitere Kind um 50 % im Hauptfach. 
 
(3) Die Gebührenpflicht für Schüler/innen, die in mehreren Fächern Unterricht erhalten, ermäßigt sich um 25 % der vollen Gebühr des 
jeweiligen Faches. Diese Ermäßigung gilt für das zweite und jedes weitere Fach. 
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Einschränkungen: 
1. Der Unterricht mit der höchsten Gebühr oder für das erste Kind wird als erstes Fach berechnet. 
2. Pro Teilnehmendem kann nur eine Ermäßigung gewährt werden. 
3. Für Ensemble- und Ergänzungsunterricht wird keine Ermäßigung gewährt. 
 
(4) Zur Förderung besonders begabter Schüler/innen dient der Unterricht in der Studienvorbereitenden Ausbildung. Hier kann zusätzli-
cher Unterricht nach den Möglichkeiten der Musikschule erteilt werden.  
Der zusätzliche Fachunterricht wird um 70 % der vollen Gebühr des jeweiligen Faches, gerundet auf volle Eurobeträge, ermäßigt.  
Die Aufnahme in die Studienvorbereitende Ausbildung erfolgt nach schriftlichem Antrag auf Entscheidung durch die Schulleitung. 
 
(5) Eine Sozialermäßigung von 50 % wird für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII gewährt. Sie kann erst ab  
Antragstellung und nur für die Gruppe S gewährt werden.  
Anträge auf Ermäßigung sind schriftlich unter Einreichung der zur Ermittlung des Einkommens erforderlichen Nachweisunterlagen für 
jedes Schuljahr einzureichen. Sobald die Ermäßigungsgründe entfallen oder Nachweise aktualisiert wurden, ist die Musikschule umge-
hend zu informieren. 
 
§ 4 Fälligkeiten und Zahlungsweise 
                         
(1) Die Zahlung der Gebühren erfolgt zu folgenden Fälligkeiten: 

- als Jahresgebühr zum 15. Tag des Folgemonats nach Zugang des Gebührenbescheides oder 
- in 10 Monatsraten (September bis Juni) zum 15. Tag des laufenden Monats nach Zugang des Gebührenbescheides. 

 
(2) Zahlungsweise der Gebühren: 

- per widerruflicher Einzugsermächtigung oder 
- per Überweisung oder Dauerauftrag zu den genannten Fälligkeiten auf ein Konto der Hansestadt Stralsund, das auf dem Gebühren-

bescheid angegeben ist. 
 
(3) Soweit Gebührenpflichtige Vorauszahlungen auf künftig fällige Gebühren geleistet haben, werden diese als zinslose Guthaben be-
handelt und bei Fälligkeit mit den laufenden Gebührenforderungen zum Schuljahresende verrechnet. Die Rückerstattung kann nur dann 
verlangt werden, wenn durch Ausscheiden aus der Musikschule keine Verrechnungsmöglichkeit mehr besteht. 
 
§ 5 Überlassung von Instrumenten 
 
(1) Bei der Überlassung von schuleigenen Instrumenten werden ab Übernahme des Instruments folgende Gebühren erhoben: 
 

Instrumentenwert Überlassungsgebühr 
Bis 255,00 € 6,00 € pro Monat 
Von 256,00 € bis 511,00 € 12,00 € pro Monat 
Von 512,00 € bis 766,00 € 15,00 € pro Monat 
Von 767,00 € bis 1.022,00 € 18,00 € pro Monat 
Ab 1.023,00 € 20,00 € pro Monat 

 
(2) Überlassungsgebühren nach § 5 dieser Satzung können nicht ermäßigt werden. 
 
(3) Die Zahlung der Überlassungsgebühren erfolgt  

- für ein Schuljahr (12 Monate) zum 15. Tag des Folgemonats nach Übernahme des Instruments oder 
- monatlich zum 15. Tag des laufenden Monats nach Übernahme des Instruments nach den Regelungen des § 4 Abs. 2 dieser  

Satzung. 
 
§ 6 Erstattungen 
 
(1) Die Unterrichtsgebühren nach § 2 dieser Satzung sind Jahresgebühren und beziehen sich auf den Zeitraum eines Schuljahres.  
Die Jahresgebühr vermindert sich anteilig, wenn das Vertragsverhältnis nicht während des gesamten Schuljahres besteht. Wenn der 
Unterricht an mehr als zwei aufeinander folgenden Unterrichtstagen ohne Ersatz ausfällt, wird für jeden weiteren ausgefallenen  
Unterrichtstag 1/40 der Jahresgebühr auf schriftlichen Antrag erstattet. Schulferien und gesetzliche Feiertage begründen keine  
Erstattung. 
 
(2) Im Übrigen kann eine Rückerstattung gezahlter fälliger Gebühren im Einzelfall erfolgen, wenn dadurch eine unbillige Härte für den 
Zahlungspflichtigen vermieden werden kann. Eine Härte liegt insbesondere dann vor, wenn Schüler/innen krankheitsbedingt mindestens 
4 Wochen in Folge an der Teilnahme verhindert waren. 
 
(3) Überlassungsgebühren nach § 5 dieser Satzung werden nicht erstattet. 
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§ 7 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 15.08.2023 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vom 01.08.2008 außer Kraft. 
 
 
Stralsund, den 17. Juli 2023 

 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister  

 
 
 
 

Entgeltordnung  
für das Stadtarchiv der Hansestadt Stralsund 

 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
§ 1 Persönliche Benutzung 

§ 2 Entgelte 

§ 3 Wirksamwerden 

 
Aufgrund des § 22 Abs. 3 Nr. 11 und des § 44 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung 
– KV M-V) vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.07.2019 (GVOBl. M-V S. 467) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 3 KAG M-V vom 31.03.2005 (GVOBl. M-V 2005 S. 146), zuletzt geändert am 13.07.2021 (GVOBl. M-V S. 1162) 
und § 11 der Archivsatzung vom 05.12.2002 und § 13 der Benutzungsordnung für das Stadtarchiv vom 26.09.2016 hat die Bürgerschaft 
der Hansestadt Stralsund in ihrer Sitzung am 13.07.2023 folgende Entgeltordnung für das Stadtarchiv der Hansestadt Stralsund 
festgesetzt: 
 
Präambel 
Das Stadtarchiv ist eine öffentliche Einrichtung der Hansestadt Stralsund. Für die Benutzung/Inanspruchnahme der Leistungen werden 
Entgelte auf privatrechtlicher Basis nach dieser Entgeltordnung erhoben. Das Entgelt wird mit der tatsächlichen Inanspruchnahme der 
Leistung sofort fällig. 
 
 
§ 1 Persönliche Benutzung 
 
1.  Die Nutzung des Archiv- und Bibliotheksgutes ist für wissenschaftliche, heimatkundliche, gemeinnützige und unterrichtliche Zwecke 

sowie zur Klärung persönlicher rechtlicher Anliegen entgeltfrei. 
 
2.  Von der Entgeltfreiheit sind folgende Anliegen ausgenommen, sofern sie nicht unter Amtshilfe fallen: 

a) persönliche und auftragsgebundene Familienforschung zu privaten Zwecken,  
b) Benutzung zu gewerblichen und freiberuflichen Zwecken, 
c) Benutzung zu Planungs-, Projektierungs-, Meliorations- und anderen wirtschaftlicher Nachnutzung unterliegende  

Zwecken. 
 

3.  Für die unter § 1 Pkt. 2. genannten Benutzungsarten beträgt das Entgelt  
                         

pro Person und Tag   10,00 € 
 
 
§ 2 Entgelte 

 
1. Auskunftserteilung, Ermittlung von Archiv- und Bibliotheksgut 

 
 

1.1. bei einem Bearbeitungsaufwand von bis zu einer Viertelstunde 
 

entgeltfrei 

1.2. bei einem Bearbeitungsaufwand ab der 2. Viertelstunde   
je angefangene Viertelstunde 

 
20,00 € 
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2. 

 
 
Reproduktion von Archiv- und Bibliotheksgut 
 

 

2.1. Analoge Reproduktionen  
(Direktkopien oder Ausdrucke von digitalen Reproduktionen und Mikrofilmen/-fiches) 
 

2.1.1. schwarz/weiß 
- A 4 
- A 3 

 
1,80 € 
2,00 € 

 
2.1.2. farbig 

- A 4 
- A 3  

 
2,70 € 
3,70 € 

 
2.1.3. Geburtstagszeitung je Seite 

- schwarz/weiß 
- farbig 

 

 
7,50 € 

15,00 € 

2.2. Digitale Reproduktionen (Standardformat JPG 300dpi) 
- je Aufnahme 
- höherwertigere Aufnahmen (mehr als 300 dpi, TIFF), schwierig zu reproduzieren-

de oder großformatige Vorlagen, Nachbearbeitung je Aufnahme 
- Bereitstellung auf CD oder DVD pro Datenträger oder Versand per Cloud 

    
1,50 € 

 
3,00 € 
3,00 € 

 
3. Beglaubigung von Kopien aus Archivgut 3,00 € 

 
4. Wiedergabe von Archiv- und Bibliotheksgut 

 
 

4.1. für die einmalige analoge Reproduktion je Seite oder Bild 
 

 

4.1.1. in schwarz/weiß 
- bis zu 3.000 Druckexemplare 
- bis zu 5.000 Druckexemplare 
- mehr als 5.000 Druckexemplare 

 
35,00 € 
40,00 € 

  60,00 € 
 

4.1.2. in Farbe 
- bis zu 3.000 Druckexemplare 
- bis zu 5.000 Druckexemplare 
- mehr als 5.000 Druckexemplare 

 
70,00 € 
80,00 € 

110,00 € 
 

4.2. Wiedergabe von Archiv- und Bibliotheksgut in Film, Fernsehen oder Internet 
- je Seite oder Bild 
 

 
50,00 € 

5. Ermäßigung und Entgeltfreiheit 
 

 

5.1. Entgeltfreiheit gilt entsprechend §§ 4 und 5 der Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stral-
sund. 
 

5.2. Eine Ermäßigung oder ein Erlass der unter § 2 Pkt. 4. angegebenen Entgelte kann auf form-losen 
schriftlichen Antrag gewährt werden für wissenschaftliche, heimatkundliche, gemeinnützige und  
unterrichtliche Zwecke, insbesondere wenn sie im Interesse der Hansestadt Stralsund liegen. 

 
   

§ 3 Wirksamwerden 
 

Die Entgeltordnung des Stadtarchivs der Hansestadt Stralsund wird am 01.11.2023 wirksam. Gleichzeitig wird die Entgeltordnung vom 
21.10.2019, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 12 vom 13.11.2019, unwirksam. 

 
Stralsund, 17. Juli 2023 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister  
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Entgeltordnung des Zoos der Hansestadt Stralsund 
 
Aufgrund des § 22 Abs. 3 Nr. 11 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) 
vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.07.2019 (GVOBl. M-V S. 467) in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 3 KAG M-V vom 31.03.2005 (GVOBl. M-V 2005 S. 146), zuletzt geändert am 13.07.2021 (GVOBl. M-V S. 1162) hat 
die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund in ihrer Sitzung am 13.07.2023 folgende Entgeltordnung für den Zoo der Hansestadt 
Stralsund festgesetzt: 
 
§ 1 Grundsätze 
Der Zoo Stralsund ist eine öffentliche Einrichtung der Hansestadt Stralsund. Für die Benutzung/Inanspruchnahme der Leistungen wer-
den Entgelte auf privatrechtlicher Basis nach dieser Entgeltordnung erhoben. 
 
§ 2 Entgeltschuldner 
Entgeltschuldner ist, wer eine der Leistungen im Zoo der Hansestadt Stralsund in Anspruch nimmt. Das Entgelt wird mit der tatsächli-
chen Inanspruchnahme sofort fällig. 
 
§ 3 Erhebung der Entgelte 
Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zoos der Hansestadt Stralsund werden nach Maßgabe des dieser Entgeltordnung 
beigefügten Entgelttarifs (Anlage 1) erhoben. Der Entgelttarif ist Bestandteil der Entgeltordnung.  
 
§ 4 Wirksamwerden 
Die Entgeltordnung des Zoos der Hansestadt Stralsund wird am 01.11.2023 wirksam. Gleichzeitig wird die Entgeltordnung vom 
22.04.2021, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 8 vom 13.06.2021, unwirksam. 
 
Anlage 1 
Entgelttarife des Zoos der Hansestadt Stralsund ab 01.11.2023 
 
 
Stralsund, 17. Juli 2023 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister  

 
Entgelttarife des Zoos der Hansestadt Stralsund ab 01.11.2023 

Beschluss-Nr. 2023-VII-07-1166 
 
 

 Sommer  Winter 

Tageskarten €  € 

Erwachsene  8,50  5,50 

Ermäßigte (1) 7,00  4,50 

Kinder ab 3 Jahre 4,00  2,50 

Hunde  4,00  

Gruppenkarten    

Erwachsene (ab 10 Personen) 5,00  4,00 

Kinder (2) (ab 10 Personen) 3,00  2,00 

Familienkarten    

"groß" 2 Erw. + 1-2 Kinder 20,00  13,00 

jedes weitere Kind  2,00  

"klein" 1 Erw. + 1-2 Kinder 12,00  8,00 

jedes weitere Kind   2,00  
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Jahreskarten    

Erwachsene   30,00  

Ermäßigte (1)  20,00  

Kinder ab 3 Jahre   10,00  

Familien    

"groß" 2 Erw. und Kinder  60,00  

"klein" 1 Erw. und Kinder  40,00  

Hunde  10,00 
 

 

 

(1) Schüler/Schülerinnen, Studierende, Auszubildende, Rentner/Rentnerinnen, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber/Inhaberinnen 
des Strela-Passes, Schwerbehinderte (für Begleitperson von Besuchern mit dem Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis Eintritt 
frei), Arbeitslose (gegen Vorlage des entsprechenden Bewilligungsbescheides nicht älter als 1 Jahr), Inhaber/Inhaberinnen von vertrag-
lich geregelten Rabattkarten, Tierpaten/Tierpatinnen (bei Vorlage gültiger Berechtigungsnachweise) 

(2) auf 10 Kinder eine Aufsichtsperson freien Eintritt, weitere Personen Gruppenrabatt 

Freier Eintritt 
Beschäftigte aus anderen Zoos mit Dienstausweis (inkl. Begleitung)  
Kinder bis 3 Jahre 
Inhaber/Inhaberinnen der EhrenamtsKarte M-V 
Mitglieder des Vereins Zoofreunde Stralsund e.V. 

 
 
 

Entgeltordnung 
für die Benutzung der Sportstätten 

 
Aufgrund des § 22 Abs. 3 Nr. 11 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V)  
vom 13. Juli 2011 (GVOBI. MV S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBI. MV S. 467) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 3 KAG M-V vom 31.03.2005 (GVOBI. 2005, 146), zuletzt geändert am 13.07.2021 (GVOBI., S. 1162) werden 
nach Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund in ihrer Sitzung am 13.07.2023 folgende Entgelte für die Benutzung 
der Sportstätten der Hansestadt Stralsund festgesetzt: 

 § 1 
 
Die Sportstätten gemäß § 2 Abs. 1 der Sportförderrichtlinie der Hansestadt Stralsund sind öffentliche Einrichtungen, die insbesondere für 
den Breiten-, Freizeit-, Kinder-, Jugend-, Behinderten-, Leistungs- und Spitzensport vorgehalten werden. 
 
Entgeltschuldner ist, wer eine der Sportstätten der Hansestadt Stralsund in Anspruch nimmt. Das Entgelt wird mit der tatsächlichen 
Inanspruchnahme oder dem Abschluss eines Nutzungsvertrages sofort fällig. 

 
§ 2 

 
Die Nutzung der kommunalen Sportstätten ist nach Maßgabe dieser Ordnung in Verbindung mit § 2 Abs. 2 der o.g. Sportförderrichtlinien 
entgeltpflichtig. 

 
§ 3 

 
Entgelte sind für die kommunalen Sportstätten nach folgenden Tarifen zu entrichten. Alle Entgelte sind Bruttoentgelte. Der Entgelttarif ist 
Bestandteil der Entgeltordnung. 
 
Ab dem 01.09.2023 gelten die in der Anlage 1 festgesetzten Entgelte. 
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1.  Sportstätten 
 

1.1.  Sporthallen 
 
Die Höhe des Nutzungsentgeltes bemisst sich nach der folgenden Tarifeinteilung. Für angefangene Stunden bis 30 Minuten wird der halbe 
Stundentarif angesetzt, darüber der ganze Stundentarif. 
 
Folgenden Benutzergruppen werden kommunale bzw. kommunalbetriebene Sporthallen zur Verfügunggestellt: 
 
kostenlos: 

- Kinder- und Jugendsportgruppen (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) und Behindertensportgruppen gemeinnütziger Stralsunder 
Sportvereine, die im Sportbund organisiert sind 

 
Tarif A 

- Erwachsenen-Sportgruppen gemeinnütziger Stralsunder Sportvereine, die im Sportbund organisiert sind 
- Gemischte Sportgruppen gemeinnütziger Stralsunder Sportvereine, die im Sportbund organisiert sind, die aus Erwachsenen und 

Kindern/Jugendlichen bestehen. 
- Kinder- und Jugendgruppen gemeinnütziger Stralsunder Vereine, die kein Sportverein sind 

 
Tarif B 
Alle anderen Benutzergruppen 
 
Die Sporthallen sind entsprechend der sportlich nutzbaren Fläche und einer annähernd gleichen Ausstattung in drei Kategorien eingeteilt: 
 
Kategorie 1   Burmeister-Gymnastikraum 
bis 150m² 
 
Kategorie 2   Sporthallen Brunnenaue, Burmeister, Gagarin, Hauptmann, 
150m² - 500m² Allende, Andershof, Goethe, Grünthal, Luxemburg, Schill, 

Steinwich, Hansa, Jahnsportstätte, Dänholm 
 
Kategorie 3   Sporthallen Curie, Sarnow, Diesterweg, Vogelsang 
über 500 m² 
 
Für Dauerbenutzer werden 50 % der Entgelte berechnet. Dauerbenutzer sind Sportgruppen, die in einem Zeitraum von sechs Monaten 
oder länger regelmäßig mindestens 14-tägig eine Nutzungszeit am gleichen Wochentag zur selben Stunde nutzen. 
 
Die Vergabe von 1/3 bzw. 2/3 der Curie-, Sarnow-, Diesterweg- und Vogelsang-Sporthalle ist nur bei Auslastung der gesamten Sporthalle 
durch mehrere Nutzer möglich.  
 
Für neue Sporthallen werden die Entgelte entsprechend der Hallengröße festgesetzt. 
 
Für die Verabreichung von Speisen und Getränken an Teilnehmer von Sportveranstaltungen der Stralsunder Sportvereine auf den 
Sportplätzen und in den Sporthallen ist für die Inanspruchnahme von Lagerkapazität, Verkaufsflächen, Strom oder Wasser eine Pauschale 
von 12 € je Tag zu entrichten.  
 
1.2.  Übernachtungen 
 
Übernachtungen in kommunalen Sporthallen durch auswärtige Sportgruppen sind nur in Ausnahmefällen möglich. Beabsichtigte 
Übernachtungen auswärtiger Sportfreunde anlässlich einer Stralsunder Großsportveranstaltung sind mindestens vier Wochen vorher zu 
beantragen und vertraglich zu vereinbaren. Für die Übernachtungen wird ein Entgelt in Höhe von 6,00 € pro Person und Übernachtung 
berechnet. 
 
1.3.  Sportplätze 
 
Die Höhe des Nutzungsentgeltes bemisst sich nach der folgenden Tarifeinteilung. Für angefangene Stunden bis 30 Minuten wird der halbe 
Stundentarif angesetzt, darüber der ganze Stundentarif. 
 
Folgenden Benutzergruppen werden kommunale bzw. kommunalbetriebene Sporthallen zur Verfügung gestellt: 
 
kostenlos: 

- Kinder- und Jugendsportgruppen (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) und Behindertensportgruppen gemeinnütziger Stralsunder 
Sportvereine, die im Sportbund organisiert sind 

 
 
 
 
 



   Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 5 

 
 
 

 
 
 

Seite 30 

Tarif A 
- Erwachsenen-Sportgruppen gemeinnütziger Stralsunder Sportvereine, die im Sportbund organisiert sind 
- Gemischte Sportgruppen gemeinnütziger Stralsunder Sportvereine, die im Sportbund organisiert sind, die aus Erwachsenen und 

Kindern/Jugendlichen bestehen. 
- Kinder- und Jugendgruppen gemeinnütziger Stralsunder Vereine, die kein Sportverein sind. 

 
Tarif B 
Alle anderen Benutzergruppen 
 
Die Sportplätze sind entsprechend der sportlich nutzbaren Fläche und einer annähernd gleichen Beschaffenheit in drei Kategorien 
eingeteilt: 
 
Kategorie I 
Brunnenaue - Rasenplatz  
Jahnsportstätte - Tennenplatz 

 

Kategorie II 
Dänholm - Rasenplatz 
 

Kategorie III 
Kupfermühle - Rasenplatz 
Kupfermühle - Kunstrasenplatz 
Greifzu-Stadion - Rasenplatz 
Greifzu-Stadion - Kunstrasenplatz 
Jahnsportstätte - Rasenplatz 
Stadion der Freundschaft - Rasenplatz 

 
 

 

Die Entgelte für neue und sanierte Sportplätze werden entsprechend festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Für andere Veranstaltungen keine Sportveranstaltungen gelten nicht die Tarife A und B. Das Nutzungsentgelt ist frei vereinbar. 
 

§ 5 
 
Die Entgeltordnung der städtischen Sportstätten der Hansestadt Stralsund wird am 01.09.2023 wirksam. Gleichzeitig wird die 
Entgeltordnung vom 01.01.2011, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 3 vom 20.04.2011, unwirksam. 
 
Stralsund, den 17.07.2023 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister  

 
 

Anlage 1 
 
Tarif A Erwachsenen-Sportgruppen gemeinnütziger Stralsunder Sportvereine,  

die im Sportbund organisiert sind.  
  Gemischte Sportgruppen gemeinnütziger Stralsunder Sportvereine,  

die im Sportbund der Hansestadt Stralsund organisiert sind und die aus  
Erwachsenen und Kindern/Jugendlichen bestehen 

  Kinder- und Jugendgruppen gemeinnütziger Stralsunder Vereine,  
die kein Sportverein sind. 

Tarif B  Alle anderen Benutzergruppen  
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Sporthallen        

    
 

   
  Tarif A Tarif B 

 
   

Kategorie I 3,57 € 10,71 €    
Kategorie II 5,95 € 17,85 €    
Kategorie III 17,85 € 53,55 €    

        
       
Kategorie 1  bis 150m²       
Kategorie 2    150m² - 500m²      
Kategorie 3     über 500 m²         

      
      
Sportplätze        

    
 

   
  Tarif A Tarif B 

 
   

Kategorie I 3,57 € 7,14 €    
Kategorie II 7,14 € 14,28 €    
Kategorie III 13,09 € 23,80 €    
        
  Plätze        
Kategorie I     Brunnenaue - Rasenplatz, Jahnsportstätte - Tennenplatz   
Kategorie II   Dänholm - Rasenplatz  
Kategorie III    Greifzu-Stadion - Rasenplatz und Kunstrasenplatz 

Jahnsportstätte - Rasenplatz 
Stadion der Freundschaft - Rasenplatz 
Stadion Kupfermühle - Rasenplatz und Kunstrasenplatz 

 

 
 
 
 
 
 
 

Entgeltordnung  für die Benutzung des Sportbades HanseDom 
 
Aufgrund des § 22 Abs. 3 Nr. 11 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) vom 
13. Juli 2011 (GVOBl. MV S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 3 KAG M-V vom 31.03.2005 (GVOBl. 2005, 146), zuletzt geändert am 13.07.2021 (GVOBl., S. 1162) werden nach 
Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund in ihrer Sitzung am 13.07.2023 folgende Entgelte für die Benutzung des 
Sportbades HanseDom der Hansestadt Stralsund festgesetzt: 
 

§ 1 
 
Die Sportstätten gemäß § 2 Abs. 1 der Sportförderrichtlinie der Hansestadt Stralsund sind öffentliche Einrichtungen, die insbesondere für 
den Breiten-, Freizeit-, Kinder-, Jugend-, Behinderten-, Leistungs- und Spitzensport vorgehalten werden. 
 
Entgeltschuldner ist, wer das Sportbad HanseDom in Anspruch nimmt. Das Entgelt wird mit der tatsächlichen Inanspruchnahme oder dem 
Abschluss eines Nutzungsvertrages sofort fällig. 
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§ 2 
 
Die Nutzung der kommunalen Sportstätten ist nach Maßgabe dieser Ordnung in Verbindung mit § 2 Abs. 2 der o.g. Sportförderrichtlinien 
entgeltpflichtig. 
 

§ 3 
 
Entgelte sind für die kommunalen Sportstätten nach folgenden Tarifen zu entrichten. Alle Entgelte sind Bruttoentgelte. Der Entgelttarif ist 
Bestandteil der Entgeltordnung. 
 

§ 4 
 
Ab dem 01.09.2023 gelten die in der Anlage 1 festgesetzten Entgelte. 
 

§ 5 
 
Die Entgeltordnung der städtischen Sportstätten der Hansestadt Stralsund wird am 01.09.2023 wirksam. Gleichzeitig wird die 
Entgeltordnung vom 01.07.2012, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 4 vom 06.07.2012, unwirksam. 
 
Stralsund, den 17.07.2023 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister  

 
 
 
 
Anlage 1 
 
Tarife 
 
A. Öffentliches Schwimmen 
 
Allgemein öffentliches Schwimmen 
Erwachsene ab 16 Jahre  
Kinder (4-15 Jahre) und Strelapassinhaber  
Kinder unter 4 Jahre 

 
6,80 € 
4,10 € 

frei 
 
Frühschwimmen 
Erwachsene ab 16 Jahre  
Kinder (4-15 Jahre) und Strelapassinhaber  
Kinder unter 4 Jahre 

 
 

3,70 € 
2,60 € 

frei 
 
Zehnerkarten 
Erwachsene ab 16 Jahre 
Kinder (4 – 15 Jahre) 

 
 

48,80 € 
31,00 € 

 
Zwanzigerkarten  
Erwachsene ab 16 Jahre  
Kinder (4-15 Jahre) 

 
 

73,80 € 
41,00 € 

 
Das Übertrittsgeld von Spaßbadbesuchenden in das Sportbad beträgt einmalig 3,00 €. 
 
B. Dauernutzung durch Vereine 
 
Die Entgelte verstehen sich jeweils pro Std. und Bahn bzw. Becken. Für angefangene Stunden bis 30 Minuten wird der halbe Stun-
dentarif angesetzt, darüber der ganze Stundentarif. 
 
Entgelt für gemeinnützige Stralsunder Schwimmsportvereine 
Für Trainingszwecke 
Für Wettkampfzwecke 
 
Für Springerbecken Training 
Für Springerbecken Wettkampf  

 
6,50 € 
9,50 € 

 
13,00 € 
19,00 € 
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Entgelt für gemeinnützige Stralsunder Sportvereine 
Für Trainingszwecke 
Für Wettkampfzwecke 

 
 

13,50 € 
27,00 € 

 
Entgelt für nichtstädtische Schulen und alle sonstigen Nutzer: 
Je Bahn 
Für Springerbecken 
Für das Sportbad gesamt 

 
 

60,00 € 
120,00 € 
450,00 € 

 

 

 

 

Einleitung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25.1 der Hansestadt Stralsund 
„Bereich der ehemaligen Ölspaltanlage“ 

Beschluss-Nr.: 2023-VII-06-1128 vom 15.06.2023 
 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat in der Sitzung am 15. Juni 2023 unter der o. g. Beschluss-Nr. Folgendes beschlossen: 
 
1. Für den rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 25.1 „Bereich der ehemaligen Ölspaltanlage“ wird das Verfahren zur 1. Änderung  
gemäß § 1 Abs. 8 in Verbindung mit § 2 Abs.1 BauGB eingeleitet.  
 
2.  Der ca. 4,3 ha große Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 25.1 „Bereich der ehemaligen Ölspaltanlage“  
entspricht dem Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 25.1. Er wird begrenzt  

 

- im Norden durch ein allgemeines Wohngebiet im Bebauungsplan Nr. 29  
"Wohngebiet Ehemalige Zuckerfabrik im Stadtteil Frankenvorstadt", 

- im Osten durch gewerblich genutzte Flächen, u.a. Produktionsstätten der Möbelwerke an der Greifswalder Chaussee,  
- im Süden durch die Ortsumgehung (B96), 
- im Westen durch Flächen der DB und der Stralsunder Wohnungsgesellschaft am Bahnweg. 

 

Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke der Gemarkung Stralsund, Flur 35: Flurstücke 116 ganz und 99/ 1 und 115 teilweise, 
Flur 36 Flurstücke 4/5, 4/12, 4/13, 5/2, 8/5, 8/6, 9/4, 15/1, 17/7, 17/8, 17/9, 17/13, 17/15, 17/17, 94/1, 94/2, 95-106, 109, 109, 111-1158, 
119/1, 119/2, 120, 121/1, 121/2, 122 ganz und 5/1, 21/8, 107 teilweise. 
 
3. Es sollen die Arten der baulichen Nutzung dahingehend angepasst werden, dass sie der Entwicklung des geplanten Gewerbegebietes 
entsprechen. 
 
4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.  
 
 
Stralsund, den 26. Juni 2023 

gez. Dr.-Ing. Frank-Bertolt Raith 
Leiter des Amtes für Planung und Bau 
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 25.1 der Hansestadt Stralsund „Bereich der ehemaligen Ölspaltanlage“ 

 
 
 

 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 26 der Hansestadt Stralsund  

"Solarpark Freienlande im Stadtgebiet Grünhufe" und Einleitung des 27. Änderungsverfahrens  
für den Flächennutzungsplan der Hansestadt Stralsund 

Beschluss-Nr.: 2023-VII-06-1129 vom 15.06.2023 
 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat in der Sitzung am 15. Juni 2023 unter der o. g. Beschluss-Nr. Folgendes beschlossen: 
 
1. Für das im Stadtgebiet Grünhufe, im Stadtteil Freienlande gelegene Plangebiet soll entsprechend § 2 Abs. 1 BauGB ein vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB aufgestellt werden. Das ca. 26,1 ha große Plangebiet umfasst die Flurstücke 346/1, 347, 
348, 349/1 (tw), 350/1 (tw), 351, 352, 353, 354 (tw), 355/1, 355/2 der Flur, Gemarkung Grünhufe. 
 
2. Ziel der Planung ist die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“,  
um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage zu schaffen. 
 
3. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan, genehmigt mit Bescheid der höheren Verwaltungsbehörde vom 08.05.1999,  
Az. 512.111-05.000, soll für die ca. 26,1 ha große Teilfläche westlich der Straße Freienlande und nördlich der Bahnstrecke Stralsund-
Rostock geändert werden. Die bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan anteilig als Fläche für eine Waldentwicklung und  
überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft soll entsprechend der geplanten Nutzung geändert werden in eine Sonderbaufläche  
„Regenerative Energie - Solar“.  
 
4. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
Stralsund, den 10. Juli 2023 
 
gez. Dr.-Ing. Frank-Bertolt Raith 
Leiter des Amtes für Planung und Bau 
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Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 26 der Hansestadt Stralsund  
„Solarpark Freienlande im Stadtgebiet Grünhufe“ 

 
 
Geltungsbereich der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Stralsund  
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20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Stralsund  
für die Teilfläche nördlich des Mühlgrabens in Grünhufe 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Vor dem Hintergrund aktueller Anforderungen an einen klimagerechten Umbau der städtischen Infrastruktur und neuer Entwicklungspo-
tentiale für Wohnbauflächen im Süden der Hansestadt Stralsund hat die Bürgerschaft am 10. März 2022 beschlossen (Beschluss-Nr.: 
2022-VII-03-0833), das Verfahren zur 20. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Teilfläche nördlich des Mühlgrabens in Grünhufe 
einzuleiten. Die rechtswirksame 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kramerhof, der für die Hansestadt Stralsund als 
Rechtsnachfolger der Gemeinde Kramerhof für die neu eingegliederten Teilflächen fort gilt, soll für das Plangebiet geändert werden. Der 
bisher als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Multifunktionshalle“ und als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ dargestellte Änderungsbereich soll nun überwiegend als Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung „Energieerzeugung, insbesondere klimaneutrale Wärme- und Energieerzeugung“ bzw. „Freizeit“ dargestellt werden. 
Dabei wurde der Änderungsbereich um die Trassenführung der zwischenzeitlich realisierten Kreisstraße K 26 erweitert, deren Darstel-
lung bislang sowohl im rechtsgültigen FNP der Gemeinde Kramerhof außerhalb des Bereichs der 4. Änderung als auch im rechtsgültigen 
FNP der Hansestadt Stralsund fehlte.  
Der ca. 14,5 ha große Änderungsbereich liegt im Stadtgebiet Grünhufe, Stadtteil Vogelsang, und wird wie folgt begrenzt: 
 

 im Süden durch die fortgeltende 1. Änderung des B-Plans Nr. 13 der Gemeinde Kramerhof sowie öffentliche Grünflächen südlich 
der Vogelsangstraße,  

 im Westen durch Ackerflächen sowie Anlagen der SWS Energie westlich der Kreisstraße K 26,  
 im Norden durch die Stadtgrenze und  
 im Osten durch das Grundstück Grünhufer Bogen 18-20 des HanseDoms.  

 

Die SWS Energie GmbH beabsichtigt, den Anteil der erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung zu steigern und damit die Ener-
giewende umzusetzen. Hierfür ist im Änderungsbereich der Bau eines iKWK-Systems (innovative Kraft-Wärme-Kopplung mit Solarther-
mie) geplant, bei dem eine herkömmliche KWK-Anlage, beispielsweise ein BHKW, mit einer innovativen Erneuerbaren-Energien-
Wärmequelle und einem elektrischen Wärmeerzeuger zu einem System verbunden wird. Um den bisher vom HanseDom und dem  
benachbarten Zoo geprägten regional bedeutsamen Standort für Erholung und Freizeit weiter zu stärken, soll außerdem eine ergänzen-
de Neuansiedlung von Einrichtungen für Freizeit, Sport und Gastronomie auf parkplatznahen Arrondierungsflächen ermöglicht werden.  
Mit der 20. Änderung des Flächennutzungsplans werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen im Sinne von § 8 Abs. 2 BauGB 
für den zeitgleich in Aufstellung befindlichen B-Plan Nr. 81 „Sondergebiete Energieerzeugung und Freizeit in Grünhufe“ geschaffen. 
 
Das Amt für Planung und Bau informiert über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
durch Aushang der Planunterlagen zum Vorentwurf im Amt für Planung und Bau. Neben dem Vorentwurf der Flächennutzungsplanände-
rung kann die Begründung mit Umweltbericht eingesehen werden. 

Aushangzeit:    vom 07.08. bis 28.08.2023 
          Montag, Mittwoch 8 – 16 Uhr 
          Dienstag     8 – 12 und 13 – 18 Uhr 
          Donnerstag    8 – 12 und 13 – 17 Uhr 

Freitag      8 – 13 Uhr 
 
Ort:        Amt für Planung und Bau, Abt. Planung und Denkmalpflege,  

Badenstraße 17, 2. Obergeschoss 
 

Ein barrierefreier Zugang zum Raum der Auslegung ist über den Aufzug während der o. g. Zeiten gewährleistet.  
 
Während des o. g. Zeitraums können die ausgelegten Planunterlagen auch im Bau- und Planungsportal M-V unter 
https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene und auf der Homepage der Hansestadt Stralsund unter 
www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung eingesehen werden. 
 
Im o. g. Zeitraum können Stellungnahmen zum Vorentwurf der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes schriftlich an das Amt für Pla-
nung und Bau (Abteilung Planung und Denkmalpflege, Postfach 2145, 18408 Stralsund) oder per E-Mail an stadtplanung@stralsund.de 
sowie über den Link: www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung abgegeben werden. Auskünfte und Erläuterungen zu den Planunterla-
gen werden während der Sprechzeiten oder nach Vereinbarung gegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 BauGB). 
 

Stralsund, den 10. Juli 2023 

gez. Dr.-Ing. Frank-Bertolt Raith 
Leiter des Amtes für Planung und Bau 
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Geltungsbereich der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Stralsund  
für die Teilfläche nördlich des Mühlgrabens in Grünhufe 
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Bebauungsplan Nr. 81 der Hansestadt Stralsund 
„Sondergebiete Energieerzeugung und Freizeit in Grünhufe" 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Vor dem Hintergrund aktueller Anforderungen an einen klimagerechten Umbau der städtischen Infrastruktur und neuer Entwicklungspo-
tentiale für Wohnbauflächen im Süden der Hansestadt hat die Bürgerschaft am 10. März 2022 beschlossen (Beschluss-Nr.: 2022-VII-03-
0833), den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 70.3 „Wohngebiet am Mühlgraben in Grünhufe“ vom 28.05.2020 aufzu-
heben und die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 81 „Sondergebiete Solarthermieanlage und Freizeit, Sport, Gastronomie in Grünhu-
fe", im weiteren Verfahren umbenannt in „Sondergebiete Energieerzeugung und Freizeit in Grünhufe", einzuleiten.  
Der Geltungsbereich mit einer Größe von rund 13,9 ha liegt im Stadtgebiet Grünhufe im Stadtteil Vogelsang und umfasst folgende Flur-
stücke bzw. Anteile folgender Flurstücke der Gemarkung Stralsund in Flur 14: 54, 55, 56, 57, 58 (tlw.), 59 (tlw.); 60, 61, 62, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70 (tlw.), 71 (tlw.), 72 (tlw.). Er wird begrenzt: 
 

- im Süden durch die fortgeltende 1. Änderung des B-Plans Nr. 13 der Gemeinde Kramerhof,  
- im Westen durch Ackerflächen westlich der Kreisstraße K 26,  
- im Norden durch die Stadtgrenze und  
- im Osten durch das Grundstück Grünhufer Bogen 18-20 des HanseDoms.  

 
Die SWS Energie GmbH beabsichtigt, den Anteil der erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung zu steigern und damit die Ener-
giewende umzusetzen. Hierfür ist im Plangebiet der Bau eines iKWK-Systems (innovative Kraft-Wärme-Kopplung mit Solarthermie) 
geplant, bei dem eine herkömmliche KWK-Anlage, beispielsweise ein BHKW, mit einer innovativen Erneuerbaren-Energien-
Wärmequelle und einem elektrischen Wärmeerzeuger zu einem System verbunden wird. Um den bisher vom HanseDom und dem be-
nachbarten Zoo geprägten regional bedeutsamen Standort für Erholung und Freizeit weiter zu stärken, soll außerdem eine ergänzende 
Neuansiedlung von Einrichtungen für Freizeit, Sport und Gastronomie auf parkplatznahen Arrondierungsflächen im Plangebiet ermög-
licht werden. 
 
Das Amt für Planung und Bau informiert über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
durch Aushang der Planunterlagen zum Vorentwurf im Amt für Planung und Bau. Neben dem Vorentwurf des Bebauungsplans können 
die Begründung mit Umweltbericht (Vorentwurf) sowie die Berichte zur Biotopkartierung und zu den faunistischen Kartierungen eingese-
hen werden. 

Aushangzeit:  vom 07.08. bis 28.08.2023 
        Montag, Mittwoch 8 – 16 Uhr 
        Dienstag     8 – 12 und 13 – 18 Uhr 
        Donnerstag    8 – 12 und 13 – 17 Uhr 

Freitag      8 – 13 Uhr 
 
Ort:      Amt für Planung und Bau, Abt. Planung und Denkmalpflege,  

Badenstraße 17, 2. Obergeschoss 
 
Ein barrierefreier Zugang zum Raum der Auslegung ist über den Aufzug während der o. g. Zeiten gewährleistet.  
 
Während des o. g. Zeitraums können die ausgelegten Planunterlagen auch im Bau- und Planungsportal M-V unter 
https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene und auf der Homepage der Hansestadt Stralsund unter 
www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung eingesehen werden. 
 
Im o. g. Zeitraum können Stellungnahmen zum Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 81 schriftlich an das Amt für Planung und Bau (Ab-
teilung Planung und Denkmalpflege, Postfach 2145, 18408 Stralsund) oder per E-Mail an stadtplanung@stralsund.de sowie über den 
Link: www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung abgegeben werden. Auskünfte und Erläuterungen zu den Planunterlagen werden 
während der Sprechzeiten oder nach Vereinbarung gegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 
81 unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 BauGB). 
 

Stralsund, den 10. Juli 2023 

 
gez. Dr.-Ing. Frank-Bertolt Raith 
Leiter des Amtes für Planung und Bau 
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 81 der Hansestadt Stralsund 
„Sondergebiete Energieerzeugung und Freizeit in Grünhufe“ 
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25. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Stralsund 
für den Stadteingang Süd, Andershof 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
  
Mit dem Beschluss der Bürgerschaft vom 16. Dezember 2021 (Beschluss-Nr.: 2021-VII-10-0723) wurde das Planverfahren für die  
25. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Hansestadt Stralsund für die Teilfläche am Haltepunkt Süd eingeleitet.  
Der Geltungsbereich des Einleitbeschlusses zur FNP-Änderung wird im Zuge des Entwurfs- und Auslegungsbeschlusses angepasst. 
 
Der Geltungsbereich der 25. Änderung des Flächennutzungsplans beidseits der Greifswalder Chaussee (L222) in der Gemarkung An-
dershof, Flur 2; 3; 4 umfasst nunmehr eine Fläche von 42 Hektar und wird wie folgt begrenzt: 

- im Norden durch die Bebauung am Apfel- und Rotdornweg (B-Plan Nr. 46 „Wohn- und Mischgebiet zwischen Greifswalder Chaus-
see & Andershofer Dorfstraße“), den Deviner Weg (südlich der Sondergebietsfläche EKZ „Andershof“) sowie durch die Bebauung 
südlich des Drigger Weges, 

- im Nordosten durch den etwa 200 m breiten Küstenschutzstreifen am Strelasund, 
- im Südosten durch einen Gehölzstreifen entlang der Bebauung am Sanddornweg (B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Andershof / Devin"), 
- im Süden durch den Deviner Weg (nördlich der B-Pläne Nr. 42 "Wohngebiet südlich des Deviner Weges" und Nr. 68 „Wohngebiet 

östlich der Brandshäger Straße“), sowie durch landwirtschaftliche Nutzflächen und ein Feuchtbiotop, 
- im Westen durch die Bahnstrecke Stralsund – Greifswald – Prenzlau – Eberswalde – Berlin. 

 
Der rechtswirksame FNP der Hansestadt Stralsund stellt das Plangebiet westlich der L222 (Bereich des B-Planes Nr. 77 „Wohnbebau-
ung am Haltepunkt Süd, Andershof“) derzeit als Fläche für die Landwirtschaft und als Grünfläche dar. Den Bereich östlich der L222 bis 
zum Deviner Weg stellt der FNP überwiegend als Grünfläche und gemischte Baufläche dar. Der Bereich des B-Planes Nr. 
71 „Wohnbebauung am Deviner Weg“ ist bereits als Wohnbaufläche mit Grünflächen dargestellt, wobei die Darstellung im Verfahren 
lediglich generalisiert werden soll. 
Die Flächen befinden sich überwiegend in Privateigentum, werden zurzeit größtenteils landwirtschaftlich genutzt. 
 
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist es, mit der Darstellung von Wohnbauflächen die Voraussetzungen für die Aufstellung der 
Bebauungspläne Nr. 71 „Wohnbebauung am Deviner Weg“ und Nr. 77 „Wohnbebauung am Haltepunkt Süd, Andershof“ zu schaffen und 
den südlichen Stadteingang im Sinne der 3. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für eine nachhaltige und 
ganzheitliche Siedlungsentwicklung vorzubereiten bzw. zu arrondieren. Hierzu sind neben den Wohnbauflächen, künftig auch gemischte 
Bauflächen sowie Flächen für den Gemeinbedarf vorzusehen. Entsprechend dieser Zielstellung ist der angezeigte Geltungsbereich im 
Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB zu ändern. 
 
Das Amt für Planung und Bau informiert in der Zeit vom 07.08. bis 28.08.2023 über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung durch Einstellen der Planunterlagen zum Vorentwurf im Bau- und Planungsportal M-V unter 
https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene und auf der Homepage der Hansestadt Stralsund unter 
www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung. Neben dem Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung kann die Begründung mit dem 
vorläufigen Umweltbericht eingesehen werden. 
Zusätzlich werden die Planunterlagen im Amt für Planung und Bau zur Einsichtnahme ausgehängt. 

Aushangzeit:    vom 07.08. bis 28.08.2023 
          Montag, Mittwoch 8 – 16 Uhr 
          Dienstag     8 – 12 und 13 – 18 Uhr 
          Donnerstag    8 – 12 und 13 – 17 Uhr 

Freitag      8 – 13 Uhr 
 
Ort:        Amt für Planung und Bau, Abt. Planung und Denkmalpflege,  

Badenstraße 17, 2. Obergeschoss 
 

Ein barrierefreier Zugang zum Raum der Auslegung ist über den Aufzug während der o. g. Zeiten gewährleistet. 
 
Im o. g. Zeitraum können Hinweise und Anregungen zur Planung schriftlich oder zur Niederschrift in der Abt. Planung und Denkmalpfle-
ge vorgebracht oder schriftlich an das Amt für Planung und Bau (Abteilung Planung und Denkmalpflege, Postfach 2145, 18408 
Stralsund) oder per E-Mail an stadtplanung@stralsund.de sowie über den Link: www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung abgegeben 
werden. Auskünfte und Erläuterungen zu den Planunterlagen werden während der Sprechzeiten oder nach Vereinbarung gegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 25. Änderung des 
Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 BauGB). 
  
Stralsund, den 20. Juli 2023 
 
 
gez. Dr.-Ing. Frank-Bertolt Raith 
Leiter des Amtes für Planung und Bau 
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Geltungsbereich der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Stralsund für den Stadteingang Süd, Andershof 

 
 
 
 
 

SWS Netze GmbH Jahresabschluss 2022 
gem. § 14 Abs. 5 Kommunalprüfungsgesetz M-V 

Bekanntmachung der SWS Netze GmbH 
 
I. Der Jahresabschluss 2022 der SWS Netze GmbH wurde durch die BRB Revision und Beratung oHG geprüft und am 12. Mai 2023 mit 
folgendem Bestätigungsvermerk versehen: 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der SWS Netze GmbH, Stralsund – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der  
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie den Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der SWS Netze 
GmbH, Stralsund für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 
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● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere  
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum  
Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der Geschäftsführung für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist die Geschäftsführung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des  
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche  
Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem ist die Geschäftsführung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen  
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die  
Geschäftsführung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen  
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung  
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten  
beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im  
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie  
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen.  
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten,  
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da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft 
abzugeben. 

● beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsführung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die  
Vertretbarkeit der von der Geschäftsführung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Geschäftsführung angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentli-
che Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren.  
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann. 

● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage der Gesellschaft. 

● führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Geschäftsführung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von der Geschäftsführung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künfti-
ge Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung  
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 

 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 

Prüfungsurteile 

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung 
getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die 
Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung, Gasverteilung und grundzuständiger Messstellenbetreiber nach 
§ 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie die als Anlage beigefügten Angaben 
zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.  

● Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung 
getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.  

● Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsab-
schlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG.  
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung 
mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. 
(07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des  
Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die 
Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-
se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.  

Verantwortung der Geschäftsführung für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG  
und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG  
 
Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG zur Führung getrennter Konten. Die Geschäftsführung ist auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach 
den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.  

Außerdem ist die Geschäftsführung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur 
Führung getrennter Konten einzuhalten.  

Die Verantwortung der Geschäftsführung für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der Geschäftsführung 
und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung 
mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
 
● ob die Geschäftsführung ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter 

Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten hat und  

● ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und 
des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.  

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung 
der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.  

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter 
Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.  

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Aus-
nahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können. 
 
Schwerin, 12. Mai 2023 
 
BRB Revision und Beratung oHG 
 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft 
 
gez. G. Matlok                 gez. M. Napierski  
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
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II. Die Gesellschafterversammlung der SWS Netze GmbH hat am 30. Juni 2023 den Jahresabschluss 2022 mit dem Lagebericht fest-
gestellt.  

 
III. Der Gewinn wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag vom 04.11.2014, zwischen der SWS Energie GmbH und der SWS Netze GmbH, 
an die SWS Energie GmbH abgeführt.   
 

IV. Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben 
Tage in den Geschäftsräumen der SWS Netze GmbH, Frankendamm 7, in Stralsund öffentlich ausgelegt. 

 
Wir geben bekannt, den testierten Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 am 10.07.2023 dem eBundesan-
zeiger elektronisch unter der HRB-Nr. 7309 des Amtsgerichtes Stralsund eingereicht zu haben. 
 
Stralsund, den 10.07.2023 
 
gez. Heiko Bischof 
Geschäftsführer  
 
 

SWS Telnet GmbH Jahresabschluss 2022 
gemäß § 14 Abs. 5 Kommunalprüfungsgesetz M-V 

Bekanntmachung der SWS Telnet GmbH 
 
I.  Der Jahresabschluss 2022 der SWS Telnet GmbH wurde durch die BRB Revision und Beratung oHG geprüft und am  
24. Februar 2023 mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen: 
 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der SWS Telnet GmbH, Stralsund – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der  
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der SWS Telnet 
GmbH, Stralsund für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 

● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des  
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.  
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unterneh-
men unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere  
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der Geschäftsführung für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist die Geschäftsführung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem ist die Geschäftsführung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Ge-
schäftsführung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-
sen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrüge-
risches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-
zen interner Kontrollen beinhalten können. 

● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft 
abzugeben. 

● beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsführung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertret-
barkeit der von der Geschäftsführung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Geschäftsführung angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentli-
che Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage der Gesellschaft. 

● führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Geschäftsführung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von der Geschäftsführung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künfti-
ge Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung so-
wie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V  

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen. 

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, 
die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben. 

Verantwortung der Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet hat. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung 
nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, 
ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, 
die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Geschäftsführung und die Geschäftspolitik zu beurteilen. 

Schwerin, 24. Februar 2023 

BRB Revision und Beratung oHG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Dr. M. Toebe gez. G. Matlok  
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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II. Zur Prüfung des Jahresabschlusses 2022 liegt der SWS Telnet GmbH ein Sichtungsvermerk vom Landesrechnungshof Mecklenburg-
Vorpommern mit Schreiben vom 15. Mai 2023 vor. 
 
III. Der Gewinn wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag vom 04.11.2014, zwischen der SWS Energie GmbH und der SWS Telnet GmbH, 
an die SWS Energie GmbH abgeführt. 
 
IV. Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben 
Tage in den Geschäftsräumen der SWS Telnet GmbH, Frankendamm 7, in Stralsund öffentlich ausgelegt. 
 
Wir geben bekannt, den testierten Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 am 10. Juli 2023 dem  
e-Bundesanzeiger elektronisch unter der HRB-Nr. 5009 des Amtsgerichtes Stralsund eingereicht zu haben.  
 
Stralsund, den 10. Juli 2023 
 
gez. Heiko Bischof 
Geschäftsführer 

SWS Seehafen Stralsund GmbH 
Jahresabschluss 2022 

Gemäß § 14 Kommunalprüfungsgesetz 
 
 
 
I.  Der Jahresabschluss 2022 der SWS Seehafen Stralsund GmbH wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRB Revision und 

Beratung oHG geprüft und am 21.04.2023 mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen: 
 
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
an die SWS Seehafen Stralsund GmbH, Stralsund 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der SWS Seehafen Stralsund GmbH, Stralsund – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie den Anhang,  
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
SWS Seehafen Stralsund GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen. 
 
Verantwortung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
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Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist die Geschäftsführung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des  
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist die Geschäftsführung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen  
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die  
Geschäftsführung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die  
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.  
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des  
Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen  
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-
sen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus: 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen  
beinhalten können; 
 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die  
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft  
abzugeben;  
 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsführung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von der Geschäftsführung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben; 
 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Geschäftsführung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann; 
 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt; 
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• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage der Gesellschaft; 
 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Geschäftsführung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der 
Geschäftsführung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen.  
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung so-
wie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 
 
Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V 
 
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
 
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen. 
 
Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, 
die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben. 
 
Verantwortung der Geschäftsführung 
 
Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers 
 
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung 
nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. 
 
Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, 
ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, 
die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Geschäftsführung und die Geschäftspolitik zu beurteilen. 
 
Schwerin, den 21. April 2023 
 
BRB Revision und Beratung oHG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
Dr. M. Toebe        G. Matlok     
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer    
 

 
II.  Der Landesrechnungshof M-V hat mit Schreiben vom 06.06.2023 gemäß § 14 Abs. 4 KPG M-V eine Ausfertigung des Prüfungsbe-

richts des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 weitergeleitet und weist gesondert auf die 
Feststellungen des Abschlussprüfers gemäß §321 Abs. 1 Satz 3 HGB hin. Demnach besteht eine Verlustsituation, die sich nach den 
Wirtschaftsplänen der Gesellschaft bis 2025 fortsetzen wird. Die im Lagebericht dargestellten Entwicklungen und Prognosen führen 
mit der Verlustsituation insgesamt zu entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen.  

 
 
III.  Die Gesellschafterversammlung der SWS Seehafen Stralsund GmbH hat am 19.06.2023 unter anderem folgende Beschlüsse ge-

fasst:  
 

„Der geprüfte und bestätigte Jahresabschluss zum 31.12.2022 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 werden festgestellt.  
Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 105.156,53 € wird auf Grundlage des Ergebnisabführungsvertrages vom 07.12.2016 durch 
die SWS Stadtwerke Stralsund GmbH mit Datum der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 zur Zahlung fällig und an die SWS 
Stadtwerke Stralsund GmbH abgeführt. Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab. 
Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.  
Dem Geschäftsführer, Herrn Sören Jurrat, wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.“  
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IV. Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben 
Tage in den Geschäftsräumen der SWS Seehafen Stralsund GmbH, An der Werft 5, in Stralsund öffentlich ausgelegt. 

 
Wir geben bekannt, dass der testierte Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 am 11.07.2023 im Bundesan-
zeiger unter der HRB 60 veröffentlicht wurden.  
 
Stralsund, 12.07.2023 
 
 
Sören Jurrat 
Geschäftsführer 
 

 
Bekanntmachung des Zentralfriedhofes Stralsund 

Grabstellenaufruf September 2023 
 

1.  Einebnung von „Reihengrabstätten“ im September 2023 
Gemäß § 14 der Zentralfriedhofssatzung werden mit dem Ablauf der gesetzlichen Ruhefrist die Reihengrabstätten in den nachstehenden 
Reihen eingeebnet:  
 
Reihengräber (Sargbestattungen):   T6, 8. Reihe, Platz 2 und 3 
 
Reihengräber (Urnenbestattungen):  H3a, 1. Reihe, Plätze 1 bis 6 

H3a, 1. Reihe, Platz 8 
H3a, 2. Reihe, Plätze 3 bis 7 

                  H3a, 5. Reihe, Platz 7 
 

Wichtiger Hinweis:  
Als „Reihengrabstätten“ werden Gräber bezeichnet, die für jeweils eine Einzelperson und ohne Möglichkeit der Nutzungsverlängerung 
vergeben wurden. Für den Begriff „Reihengrab“ ist nicht die gestalterische Lage in der Reihe maßgeblich, sondern die vom Friedhof 
festgelegte Reihenfolge der Belegung nach dem Beerdigungsdatum. Die Kosten für das Abräumen von Reihengräbern wurden bereits 
beim Erwerb entrichtet. 
 
2.  Nutzungsrechte an „Wahlgrabstätten“ (Familiengräber) 
Wahl- bzw. Urnenwahlgrabstätten (§ 13 Zentralfriedhofssatzung) unterscheiden sich von den zuvor genannten Reihengrabstätten durch 
Wahlmöglichkeiten hinsichtlich Grablage, Nutzungsdauer und Nachbelegung. An Wahl- bzw. Urnenwahlgrabstätten erlischt das Nut-
zungsrecht jeweils mit individuellem Zeitablauf und kann verlängert werden. Wird eine Verlängerung der Grabstätte nicht gewünscht, 
sind Wahlgrabstätten gemäß § 15 Absatz 3 Zentralfriedhofssatzung rechtzeitig zum Nutzungsrechtsablauf bei der Friedhofsverwaltung 
abzumelden.   
 
3. Informationen der Friedhofsverwaltung 
Die Einebnung von Grabstätten auf dem Zentralfriedhof erfolgt durch das Friedhofspersonal zweimal im Jahr, jeweils witterungsbedingt 
im Frühjahr (März/April) sowie im September. Aufträge zur Einebnung von Wahl- bzw. Urnenwahlgrabstätten für den Monat September 
2023 werden bis zum 15.08.2023 erbeten. Voraussetzung für eine Grabrückgabe ist der Ablauf der gesetzlichen Ruhefristen aller Ver-
storbenen des betroffenen Grabes. Abmeldung und Einebnung von Wahl- bzw. Urnenwahlgrabstätten sind in der Zentralfriedhofs-
/Gebührensatzung geregelt. Gern berät Sie die Friedhofsverwaltung persönlich, wie auch telefonisch.   
 
 
Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof  Mo – Fr  8-12 Uhr 
der Hansestadt Stralsund         Di     8-12 Uhr u. 13-16 Uhr 
Heinrich-Heine-Ring 77         Do      8-12 Uhr u. 13-15 Uhr 
Tel.: 03831 / 390279 
Fax: 03831 / 390282 
friedhofsverwaltung@stralsund.de 
 
 
gez. Timo Viecens 
Betriebsleiter 
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Einwohnerzahlen Juni 2023 
 

Einwohnerbestand  
Anzahl Personen zum Stichtag 

30.06.2023 

Einwohner insgesamt 59 555 

Männlich 28 768 

Weiblich 30 787 

Einwohner nach Altersgruppen  
unter 15 Jahre 7 318 

15 bis unter 65 Jahre 36 011 

65 Jahre und älter 16 227 

Einwohner in Stadtgebieten  
Altstadt 6 257 

Knieper 24 562 

Tribseer 10 430 

Franken 6 722 

Süd 4 640 

Lüssower Berg 236 

Langendorfer Berg 322 

Grünhufe 6 386 

Einwohner nach Staatsangehörigkeit  
Deutsch 54 460 

Nicht Deutsch 5 095 
 

Einwohnerbewegung 
Summe Personen im Zeitraum 

01.01. bis 30.06.2023 

Geburten 148 

Sterbefälle 499 

Zuzüge 1 698 

Fortzüge 1 356 

Umzüge innerhalb der Stadt 1 819 
 
Hinweise: 
 
Die Angaben stammen aus dem Einwohnermelderegister der Hansestadt Stralsund. Die Auswertung erfolgt bis Mitte des Folgemonats 
zum letzten Tag des Vormonats. Nachträgliche An-/Abmeldungen können zu Abweichungen führen. Alle Angaben sind vorläufig. Sie 
können von den amtlichen Einwohnerzahlen abweichen. Amtliche Einwohnerzahlen stehen nach einer Wartezeit von 6 Monaten zur 
Verfügung. 
 
Weitere Informationen unter www.stralsund.de/buerger/rathaus/statistik  
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Meldungen aus dem Nachrichtenportal der Hansestadt Stralsund 
 
 

Gorch Fock 1: Masten demontiert 
 

Die Gorch Fock 1 hat für die nächsten Monate ein festes Dach über Deck, so dass die vorgesehenen Arbeiten 
unabhängig vom Wetter ausgeführt werden können. Derzeit wird das Segelschulschiff komplett ausgeräumt.  
In diesen Tagen wurde die Takelage demontiert und in der Halle zur Lagerung abgelegt. Parallel analysieren die 
Experten die Außenhaut, um festzulegen, wie vorzugehen ist, um die Schwimmfähigkeit dauerhaft zu sichern. 
 

 
 
 

 
Mach die Volkswerft in Stralsund zu Deinem Heimathafen! 
Stralsund sucht Start-ups und bietet mietfreie Büroflächen auf seiner Volkswerft 
Die Hansestadt Stralsund bietet Start-ups ab 1. Oktober mietfrei Raum für Ideen und deren Umsetzung und lädt 
bundesweit Gründerinnen und Gründer ein, sich für die Nutzung von Büroflächen auf dem Gelände der Volks-
werft Stralsund zu bewerben.  
 
Stralsund ist mit ca. 60.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns und als UNESCO-
Weltkulturerbe eines der touristischen Highlights des Landes. Mit ihrer Lage am Wasser und den imposanten 
Bauten der Backsteingotik ist die Hansestadt ein attraktiver Lebensort und Anziehungspunkt für Besucher aus 
Nah und Fern. 
 
Die Volkswerft Stralsund hat über Jahrzehnte das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Stralsund ge-
prägt. Seit 2022 ist die Hansestadt Stralsund Eigentümerin der Flächen und entwickelt schrittweise ein maritimes 
Industrie- und Gewerbegebiet. 
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Jetzt geht die Stadt einen Schritt weiter und bietet Start-ups die kostenfreie Nutzung von möblierten Büroflächen 
mit direkter Aussicht über den Strelasund bis nach Rügen an. 

 
„Mit der Übernahme der Volkswerft Stralsund sind wir als Stadt einen mutigen Schritt gegangen. Mut und Kreati-
vität braucht es auch für die Umsetzung von Geschäftsideen und die Gründung eines Unternehmens.  
Dabei wollen wir Start-ups unterstützen und bieten Flächen und Entfaltungsräume in einer der schönsten  
Hansestädte am Wasser", so Alexander Badrow, Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund. 
Prof. Dr. Ralph Sonntag, Rektor der Hochschule Stralsund, ergänzt: „Bei uns ist Gründung zu Hause. Die Hoch-
schule unterstützt Gründerinnen und Gründer durch ein gelebtes Ökosystem. Wir freuen uns auf neue Start-ups.“ 

 
Alles zur Bewerbung für ein für 18 Monate mietfreies Büro auf dem Gelände des Maritimen Industrie-  
und Gewerbeparks Volkswerft Stralsund hier: 

 
www.stralsund.de/startup-volkswerft 
 

 
 
Neue Webseite des STRALSUND MUSEUM 
Das STRALSUND MUSEUM empfängt ab sofort seine Besucherinnen und Besucher auf ihrer komplett neu 
gestalteten Internetseite www.stralsund-museum.de. 
„Wir wollen auch im Internet Vorfreude auf die Wiedereröffnung des Katharinenklosters wecken und  
ansprechend zeigen, welche Schätze und einzigartigen Kleinode wir in unseren Ausstellungen haben und in 
den Sammlungen bewahren. Das STRALSUND MUSEUM ist nun auch online eine Visitenkarte für unsere  
Hanse- und Welterbestadt.“ sagt Museumsdirektorin Dr. Maren Heun anlässlich des Relaunch.  
Die durchgängig responsive* neue Website wurde vorrangig für die Nutzung an Handy und Tablet in Urlaub und 
Freizeit entwickelt. Die Navigation ist dabei übersichtlich und intuitiv. Zugleich bieten die Seiten kulturell interes-
sierten Gästen Inspiration und vertiefende Zugänge zur Sammlungs- und Forschungsarbeit.  
Die Profile von Marinemuseum, Museumshaus und des noch im Umbau befindlichen Katharinenklosters werden 
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mittels eines frischen neuen Farbsystems ins beste Licht gerückt. Zudem bleibt die Website virtueller Standort 
für die Ausstellungen von „Museum auf der Straße“ und für zukünftige digitale Vermittlungsangebote. 
Die in Stralsund ansässige Agentur Assecor hat in enger Abstimmung seit 2022 die Konzeption und grafische 
Gestaltung entwickelt und das Content-Managementsystem als Baukasten in Typo3 umgesetzt. Redaktionell 
befüllt und weiterentwickelt wird die Website vom Museumsteam. Sammlungskatalog und Online-Ticketing  
sollen in den nächsten beiden Jahren folgen. 

*Responsiv bedeutet, dass eine Internetseite sowohl am PC, auf dem Handy und dem Tablet gut funktioniert. 
 

 
 
 
 
Hüpfkissen im Stralsunder Zoo 
 
Seit einer Woche hat der Zoo Stralsund eine neue Attraktion, die nicht nur die kleinen Gäste lockt.  
Zur Frühstückspause, wenn der Zoo noch geschlossen hat, kribbelt es einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Stralsunder Zoos unter den Fußsohlen. Schnell heißt es, Arbeitsschuhe ausziehen und das neue  
Hüpfkissen vor den alten Pferdeställen für den Tag einhüpfen. In der kurzen Zeit seit der Einweihung zeigt sich,  
dass das neue 81 Quadratmeter große Hüpfkissen zu einer der beliebtesten Spielmöglichkeiten im Zoo  
avancieren kann.  
„Das tolle Sprunggefühl gepaart mit dem schönen Wetter macht einfach glücklich,“ so Anja Deichfischer,  
eine der begeisterten "Einhüpferinnen" aus der Zoobelegschaft. 
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Dass der Stralsunder Zoo sich dieses neue Spielgerät anschaffen konnte, ist dem Engagement der Zoofreunde 
und den Kundinnen und Kunden der Brunnen-Apotheke zu verdanken. Hier wurde ein Spendentopf etabliert,  
in den die Apothekenkunden ihren Zahlbetrag so runden konnten, dass nach anderthalbjähriger Sparzeit die 
Anzahlung für das neue Spielgerät in der Kasse war. Mit der Kofinazierung durch die Zoofreunde Stralsund 
konnte der Öffentlichkeit pünktlich zum Saisonstart das Hüpfkissen übergeben werden. 
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